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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Einen anderen Weg zur Verbesserung des Schutzes von Whistleblowern schlug eine
parlamentarische Initiative Leutenegger (fdp, ZH) ein. Der 2013 von der
Rechtskommission des Nationalrates mit 13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen
gutgeheissene Vorstoss sieht vor, dass die Wahrung höherer, berechtigter öffentlicher
Interessen als Rechtfertigungsgrund im Strafrecht verankert wird. Dadurch erhalten
Whistleblower eine klare gesetzliche Grundlage, um ihre unter einen Straftatbestand
fallenden Handlungen zu rechtfertigen und damit straflos zu bleiben. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.05.2013
NADJA ACKERMANN

Die Rechtskommission des Ständerates begrüsste den Vorschlag, dass Whistleblowing
als Rechtfertigungsgrund in das Strafgesetz aufgenommen wird und dadurch straflos
bleibt. Sie gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger (fdp, ZH) daher Folge, wie
dies auch schon ihre Schwesterkommission 2013 getan hatte. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.01.2014
NADJA ACKERMANN

Der Nationalrat verlängerte die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative
Leutenegger (fdp, ZH) zum Whistleblowing bis zur Frühjahrssession 2018. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

Mit der Entscheidung über das weitere Vorgehen im Fall der parlamentarischen
Initiative Leutenegger (fdp, ZH) zur Straflosigkeit von Whistleblowing wollte die RK-NR
zuwarten, bis die privatrechtliche Regelung bekannt ist. Der Nationalrat verlängerte die
Behandlungsfrist für die Initiative im Frühjahr 2018 daher um weitere zwei Jahre. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2018
KARIN FRICK

Grundrechte

Als Zweitrat befasste sich in der Herbstsession 2016 der Ständerat mit der
Wiedergutmachungsinitiative und dem indirekten Gegenentwurf des Bundesrates. Die
vorberatende Kommission beantragte Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrates  in allen Punkten. Dennoch hatte die kleine Kammer zuerst über einen
Nichteintretensantrag zu befinden; Werner Hösli (svp, GL) war der Ansicht, man solle
besser das Volk über die Initiative abstimmen lassen als hier ohne Volksbefragung zu
legiferieren. Mit seiner Argumentation konnte er jedoch kein anderes
Ständeratsmitglied überzeugen und so wurde Eintreten mit 36 zu 1 Stimme
beschlossen. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis stimmte der Ständerat auch der
Gesetzesvorlage zu. Wie schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat den
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Solidaritätsbeiträge diskussionslos an und
empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 im Nationalrat mit 149 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen
und im Ständerat mit 39 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen angenommen. Wie sich in den
Debatten schon gezeigt hatte, stammte sämtliche Opposition aus dem
rechtsbürgerlichen Lager.

Bei den Initianten war die Freude über diesen Parlamentsentscheid gross: Es sei ein
„grosser Moment nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Schweiz“, werden die
Mitinitianten Joachim Eder (fdp, ZG) und Matthias Aebischer (sp, BE) im Tages-Anzeiger
zitiert. Hauptinitiant Guido Fluri sprach von einem „historischen Tag“ und liess
verlauten, er sei „stolz, Bürger dieses Landes zu sein“. Wie angekündigt zog das
Initiativkomitee nach der Annahme des Gegenvorschlags durch das Parlament sein
Begehren zurück. Die Referendumsfrist für das Gesetz läuft bis am 26. Januar 2017;
verstreicht sie ungenutzt, wird es im April 2017 – nur gut zwei Jahre nach Einreichung
der Initiative – in Kraft treten. Ab dann werden die Betroffenen ein Jahr Zeit haben, um
ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag zu stellen. Fluri zeigte sich optimistisch, dass
die ersten Auszahlungen bereits 2018 erfolgen könnten. Wichtiger als das Geld sei
jedoch die Anerkennung des Unrechts, betonte er. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2016
KARIN FRICK
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Innere Sicherheit

Nachdem der Nationalrat in der Sommersession 2018 die vom Bundesrat
vorgeschlagene Änderung des Waffengesetzes zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie
(2017/853) in einigen Punkten abgeschwächt und damit gemäss Bundesrätin Simonetta
Sommaruga «nicht mehr richtlinienkonform» entschieden hatte, kam das Geschäft zur
Vorberatung in die SiK-SR. Deren Sprecher Josef Dittli (fdp, UR) erklärte im Herbst 2018
vor dem Ständeratsplenum, sie habe erneut die KKJPD, die KKPKS sowie den Schweizer
Schiesssportverband (SSV) zum laufenden Gesetzgebungsprojekt angehört und in ihrer
Beratung schliesslich einen Kompromiss zwischen den Ansprüchen von
Schengen/Dublin und jenen der Schützen gesucht, der die Spielräume der EU-
Richtlinie ausnutze, aber nicht gegen sie verstosse.
Der Ständerat trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein. Als ersten Teil der eingangs
beschriebenen Kompromisslösung beantragte die SiK-SR ihrem Rat einstimmig, wie
vom Nationalrat beschlossen die Ordonnanzwaffen, die von Armeeangehörigen am
Ende des Dienstes direkt aus den Beständen der Militärverwaltung zu Eigentum
übernommen werden, nicht als verbotene Waffen zu kategorisieren. Mit 29 zu 15
Stimmen schloss sich der Ständerat in dieser Frage dem Nationalrat an.
In anderen Punkten ortete die SiK-SR jedoch Korrekturbedarf am Beschluss des
Nationalrates, um den Anforderungen der EU-Richtlinie zu entsprechen, so etwa
betreffend die Regelung des Erwerbs und Besitzes von Ladevorrichtungen mit hoher
Kapazität. Der Nationalrat hatte hier grossen administrativen Aufwand und keinen
Nutzen gesehen und schliesslich ganz auf eine Regelung verzichtet. Laut
Kommissionssprecher Dittli schreibt die EU-Richtlinie jedoch vor, dass grosse Magazine
nur von Personen erworben werden dürfen, die auch die dazugehörigen Waffen
erwerben dürfen. Der Beschluss des Nationalrates sei somit nicht richtlinienkonform
und müsse korrigiert werden. Die SiK-SR schlug ihrem Rat hierzu vor, die grossen
Magazine im Gesetz nicht wie Munition zu regeln – das hatte der Bundesrat
ursprünglich vorgesehen, jedoch war die damit zusammenhängende
Buchführungspflicht für die Händler im Nationalrat kritisiert worden. Stattdessen wollte
sie ein eigenes Kapitel über den Erwerb und Besitz von Ladevorrichtungen mit hoher
Kapazität einfügen, in dem festgehalten wird, dass solche nur von Personen erworben
werden dürfen, die zum Erwerb der entsprechenden Waffe berechtigt sind sowie dass
zu deren Besitz berechtigt ist, wer sie rechtmässig erworben hat. Bei diesem Vorschlag
entfiele die Buchführungspflicht und grosse Magazine könnten unbürokratisch nach
Vorlage der Ausnahmebewilligung oder des Waffenerwerbsscheins erworben werden.
Nachdem sich auch Justizministerin Sommaruga mit dieser Regelung einverstanden
erklärt hatte, nahm sie der Ständerat stillschweigend an. Ebenfalls als nicht
richtlinienkonform hatte die SiK-SR den Entscheid des Nationalrates gegen die
Markierung von wesentlichen Waffenbestandteilen bewertet. Dieser hatte auch hier
unnötigen administrativen Aufwand gesehen und deshalb beim geltenden Recht bleiben
wollen, wonach bei zusammengebauten Feuerwaffen die Markierung eines
wesentlichen Bestandteils genügt. Die EU-Richtlinie verlange jedoch bei einem
Neuerwerb die Markierung aller wesentlichen Waffenbestandteile, begründete Dittli
den Antrag der Kommission, hier dem Bundesrat zu folgen, was der Ständerat
schliesslich auch tat.
Keine Frage der Konformität mit der EU-Richtlinie war jene, ob den Kantonen bei der
Erteilung von Ausnahmebewilligungen an Sportschützen mittels einer Kann-
Formulierung ein gewisser Ermessensspielraum im Sinne des Föderalismus zugestanden
werden soll oder ob mit einer Muss-Formulierung schweizweit für alle Sportschützen
die gleichen Bedingungen festgehalten werden sollen, wie es der Nationalrat
beschlossen hatte. Mit 24 zu 21 Stimmen nahm die kleine Kammer einen
diesbezüglichen Einzelantrag Engler (cvp, GR) an und folgte dem Nationalrat; damit
müssen die Kantone allen Sportschützen eine Ausnahmebewilligung erteilen, die
nachweisen, dass sie Mitglied in einem Schiessverein sind oder sonst regelmässig
schiessen, und dürfen keine zusätzlichen Anforderungen stellen. Ebenfalls
einverstanden zeigte sich der Ständerat damit, dass dieser Nachweis einmal nach fünf
und ein weiteres Mal nach zehn Jahren erbracht werden muss. Bei der allgemeinen
Bestimmung für Ausnahmebewilligungen – nicht jener speziell für Sportschützen –
hingegen, schwenkte die Ständekammer auf die bundesrätliche Kann-Formulierung
zurück, um über das Waffengesetz hinausgehende kantonale Vorschriften nicht zu
verunmöglichen.
Mit einer letzten Änderung kam der Ständerat noch einmal den Schützen entgegen,
indem er die Bestätigungspflicht für vor dem Inkrafttreten des Waffengesetzes
erworbene, neu verbotene Waffen in eine einfache Meldepflicht umwandelte. Ein
Einzelantrag Hösli (svp, GL), der komplett auf eine Meldung oder Bestätigung verzichten
und stattdessen das Prinzip der Besitzstandswahrung festschreiben wollte, blieb mit 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2018
KARIN FRICK
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zu 31 Stimmen bei 2 Enthaltungen chancenlos. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Gesetzesentwurf mit 34 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen an und gab ihn
zurück an den Nationalrat zur Differenzbereinigung.
War es nach der Debatte im Erstrat ProTell gewesen, die mit dem Referendum drohte,
war es nach der Beratung im Ständerat die AUNS, die ankündigte, sie werde das
Referendum unterstützen oder wenn nötig selbst ergreifen – es gehe um «die
Selbstbestimmung der unabhängigen Schweiz», so der Wortlaut in der entsprechenden
Mitteilung. Während sich die SVP als «Unterstützerin im Hintergrund» am Referendum
beteiligen wolle, hätten indes der SSV und die Schweizerische Offiziersgesellschaft
(SOG) diesbezüglich noch keinen Entscheid gefällt. 6

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Eine im Auftrag der EU erstellte Analyse konstatierte bei der Realisierung des E-
Government für die Schweiz einen beträchtlichen Rückstand auf fast alle anderen
europäischen Staaten. Der Bericht und auch der Delegierte für die
Informationsstrategie des Bundes erklärten dies unter anderem mit den
föderalistischen Strukturen und – ähnlich wie beim ebenfalls schlecht platzierten
Deutschland – mit der starken Stellung des Datenschutzes. Für Bundeskanzlerin Huber-
Hotz ist der Strategiewechsel bei der für das schweizerische E-Government zentralen
Internet-Seite www.ch.ch weitgehend darauf zurückzuführen, dass in der Schweiz die
meisten Kontakte der Bürger mit der Verwaltung (Steuern, Dienstleistungen,
Bewilligungen etc.) nicht mit dem Zentralstaat, sondern mit den kommunalen und
kantonalen Behörden stattfinden. Angesichts der Vielzahl dieser Anbieter sei es deshalb
ein Gebot der Vernunft gewesen, die Internet-Seite als nationales Einstiegsportal und
als Kontaktvermittlerin und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, als umfassendes
„guichet virtuel“ zu realisieren. (Siehe dazu die Antworten des Bundesrates auf die
Anfrage Leutenegger (fdp, ZH) (05.1011), sowie die Interpellationen Amgwerd (cvp, JU)
(05.3082) und Riklin (cvp, ZH) (05.3057)). Mit der Überweisung eines Postulats Noser
(fdp, ZH) forderte der Nationalrat den Bundesrat auf, abzuklären, ob Fortschritte beim
E-Government möglich wären, wenn für gewisse Bereiche (z.B. Informationsvermittlung)
auch Private zugelassen würden. 7

POSTULAT
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

Parlamentsmandat

Auch 2014 kam es im Parlament zu einigen Mutationen. Insgesamt wurden im
Berichtsjahr elf neue Parlamentsmitglieder vereidigt. Tragisch war dies im Falle beider
Ständeräte aus dem Kanton Glarus. Für den 2013 überraschend verstorbenen Pankraz
Freitag (fdp, GL) und den 2014 zurückgetretenen und kurz darauf aufgrund seines
Krebsleidens aus dem Leben geschiedenen This Jenny (svp, GL) wurden in Ersatzwahlen
Thomas Hefti (fdp, GL) und Werner Hösli (svp, GL) als Nachfolger bestimmt (vgl. Kapitel
1e, Wahlen). Gleich vier Nationalräte rutschten aus dem Kanton Zürich nach: Christoph
Blocher (svp, ZH) und Hans Kaufmann (svp, ZH) wollten eigentlich jüngeren SVP-
Mitgliedern Platz machen, aber Ernst Schibli (svp, ZH; Jahrgang 1952), der 2011 nach 10
Jahren nicht mehr in den Nationalrat gewählt worden, aber erster Ersatz auf der SVP-
Liste war, entschied sich für eine Rückkehr nach Bern. Für Blocher rutschte dann
freilich der 15 Jahre jüngere Thomas Matter (svp, ZH) nach. Markus Hutter (fdp, ZH) trat
zurück, weil er sich seinem Unternehmen widmen wollte. Für ihn kam Beat Walti (fdp,
ZH) zum Handkuss. Der zweite neue Zürcher FDP-Vertreter war Hans-Peter Portmann
(fdp, ZH). Er wurde Nachfolger von Filippo Leutenegger (fdp, ZH), der in die Zürcher
Stadtexekutive gewählt wurde. Auch der ehemalige Präsident der FDP, Fulvio Pelli (fdp,
TI) hatte seinen Rücktritt eingereicht und machte Platz für Giovanni Merlini (fdp, TI). Der
fünfte Abgeordnetenaustausch für die FDP wurde zwischen Pierre-André Monnard (fdp,
NE) und Laurent Favre (fdp, NE) getätigt. Favre war bei Ersatzwahlen in die Neuenburger
Regierung gewählt worden. Neben Blocher, Jenny und Kaufmann trat für die SVP mit
Caspar Baader (svp, BL) ein weiteres Schwergewicht zurück. Er wurde durch Christian
Miesch (svp, BL) ersetzt. Die SP – Rebecca Ruiz (sp, VD) rutschte für Josiane Aubert (sp,
VD) nach – und die BDP – mit Heinz Siegenthaler (bdp, BE) für Ursula Haller (bdp, BE) –
hatten je eine Mutation vorzunehmen. Die 49. Legislatur war damit bis Ende 2014
bereits von 24 Wechseln geprägt. Fast jeder zehnte Sitz im nationalen Parlament wurde
damit ausserhalb der regulären Wahlen getauscht. 8

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
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nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 9

Volksrechte

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Volksinitiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)». Die Debatte wurde vom
Schweizer Fernsehen direkt übertragen. Robert Cramer (gp, GE), Sprecher der RK-SR,
erörterte zunächst die ablehnende Position der Kommission, die sich unter anderem
auch auf die Anhörung verschiedener Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren
stütze, welche einhellig der Meinung seien, dass die Initiative mehr Probleme
verursache, als sie löst. Die momentane Situation lasse den obersten Gerichten den
nötigen Spielraum für eine Abwägung zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Es sei in
den Augen der Experten nicht angebracht, die beiden Normen gegeneinander
auszuspielen, da internationales Recht, das in der Schweiz angewendet werde, genauso
legitim und demokratisch abgestützt sei wie das Landesrecht selbst. Cramer erklärte,
dass die Kommission auch verschiedene Akteure aus der Wirtschaft angehört habe,
wobei die Stellungnahmen auch hier einhellig gegen die Initiative ausgefallen seien. Die
Kommission sei auch deshalb mit 12 zu 1 Stimmen zum Schluss gekommen, dem Rat die
Ablehnung der Initiative zu empfehlen. Allerdings gebe es zwei Minderheitenanträge:
Zum einen lege Andrea Caroni (fdp, AR) – unterstützt von vier Kommissionsmitgliedern
– einen Gegenvorschlag vor, zum anderen empfehle Thomas Minder (parteilos, SH) die
Initiative zur Annahme.

Andrea Caroni betonte in seinem Votum für seinen Gegenvorschlag, dass die Schweizer
Rechtsordnung bei Konfliktfragen unterschiedlicher Normstufen sehr klar sei, mit
Ausnahme eben des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Dort herrsche
«Improvisation» oder «Durchwursteln» vor, wobei in der Regel die Bundesgerichte
«mit der Wurst betraut» seien. Dies sei aber «institutionell falsch» und es brauche
deshalb eine klare Regelung. Eine solche müsse im Normalfall – hier wich der
Gegenvorschlag deutlich von der Initiative ab – dem Völkerrecht den Vorrang geben, da
man hier im Sinne von «Pacta sunt servanda» gegebene Versprechen einzuhalten habe.
In begründeten Ausnahmefällen solle allerdings die Möglichkeit bestehen, durch
ausdrücklichen und expliziten Beschluss durch den Verfassungs- oder Gesetzgeber vom
Vorrang des Völkerrechts abzuweichen. Caroni exemplifizierte seine Idee an der
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die ja nicht explizit eine Änderung von
Völkerrecht vorgesehen habe. Wäre sein Vorschlag damals schon umgesetzt gewesen,
dann hätte in der Initiative entweder explizit erwähnt werden müssen, dass ein
internationaler Vertrag – konkret das Personenfreizügigkeitsabkommen – gekündigt
werden solle, oder die Nichterwähnung hätte bedeutet, dass die Initianten das
Völkerrecht implizit akzeptierten und bei der Umsetzung darauf Rücksicht genommen
werden müsse. Caroni führte weiter aus, dass er seinen Vorschlag nicht aus taktischen
Überlegungen einreiche, weil er Angst vor einer Annahme der Initiative an der Urne
habe. Es gehe ihm vielmehr um das inhaltliche Anliegen, das er mit den Initianten teile:
Die konkrete Regelung des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Allerdings
schlug er selber vor, auf den Gegenvorschlag zu verzichten – und diesen vorerst zu
schubladisieren –, wenn die Initianten ihr Begehren nicht zu dessen Gunsten
zurückziehen würden. Die Materie sei für sich genommen schon komplex genug. Wenn
gleich zwei Vorlagen an die Urne kämen, sei dies dem Verständnis des Themas wohl
eher abträglich.   

Thomas Minder zählte in der Verteidigung seines Minderheitenantrags zur Annahme der
Volksinitiative eine Reihe von aktuellen Vorstössen auf, in denen das Parlament
Beschlüsse fasse, die im Widerspruch zu bestehendem internationalen Recht stünden:
So verstosse etwa die Motion Grin (svp, VD), welche die Ausklammerung von Palmöl
beim Freihandelsabkommen mit Malaysia verlange und soeben vom Nationalrat
angenommen worden sei, gegen EFTA-Recht. Ebenso stünde eine Annahme der Fair-
Food-Initiative im Widerspruch zu zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen. Es gebe
aber auch andere Beispiele, wo Vertragspartner der Schweiz Verträge nicht gänzlich
einhielten. So habe etwa die EU bei Horizon 2020 oder Erasmus plus völkerrechtliche
Verpflichtungen verletzt. Niemand habe damals nach einer Kündigung der Bilateralen
Verträge gerufen, sondern man habe die Kröte geschluckt. Bei den über 5'000
völkerrechtlichen Verträgen, welche die Schweiz abgeschlossen habe – in ihrem
Schlussvotum sprach Bundesrätin Simonetta Sommaruga von rund 4'000 Verträgen –
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bestünden zahlreiche potenzielle Normenkonflikte. Und hier setze die Initiative an,
indem sie klar festlege, dass bei Normenkonflikten die Verfassung vorzugehen habe. 

In der Folge äusserten sich 17 Ständerätinnen und -räte zur Vorlage, wobei sich die
Argumente mehr oder weniger wiederholten: Die Initiative sei konfus und
widersprüchlich; der SVP wurde vorgeworfen sich damit nicht gegen fremde Richter,
sondern gegen das eigene Bundesgericht zu wenden. Betont wurde zudem die
Gefährdung schweizerischer Wirtschaftsinteressen. Die Verlässlichkeit der Schweiz
würde bei einer Annahme des Begehrens auf dem Spiel stehen. Völkerrecht helfe
zudem insbesondere Kleinstaaten, die ohne rechtliche Absicherung dem Recht des
Stärkeren ausgesetzt wären. 

Die Ständeräte der SVP sprachen sich für eine Annahme der Initiative aus, weil laut
Werner Hösli (svp, GL) die «Macht des Volkes» geschützt werden müsse; gemäss Peter
Föhn (svp, SZ) der zunehmenden Aushöhlung der Bundesverfassung durch
internationale Bestimmungen Einhalt geboten werden müsse; oder der
Politikverdrossenheit begegnet werden müsse, die – so Alex Kuprecht (svp, SZ) – auch
deshalb wachse, weil «die Menschen das Gefühl haben [...], dass die da oben in Bern
sowieso machen, was sie wollen» – etwa bei der Umsetzung angenommener
Volksinitiativen. Gefordert sei deshalb ein «bisschen mehr 'Switzerland first'». 

Der Ständerat war sich also mehrheitlich einig darin, dass die Initiative abzulehnen sei.
Weniger einig waren sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hingegen darüber,
ob die Normenkonflikte, die sich langfristig wohl noch häufen werden, gesondert
geregelt werden müssten, oder ob die so genannte Schubert-Praxis genüge. Zur Frage
stand folglich, ob man es wie bis anhin dem Bundesgericht überlassen wolle, zu regeln,
wann Landesrecht ausnahmsweise Völkerrecht vorgehen solle. Nicht wenige Voten
plädierten für den Gegenvorschlag Caroni. Letztlich setzte sich allerdings die
Überzeugung durch, dass auch der Gegenvorschlag eine «fausse bonne idée» sei, wie
sich Didier Berberat (sp, NE) ausdrückte. 

In ihrem Schlussvotum wollte Justizministerin Simonetta Sommaruga klarstellen, dass es
«grundfalsch» sei, das Völkerrecht mit Unterdrückung und Fremdbestimmung in
Verbindung zu bringen. Sie wies auf verschiedene Geschäfte hin, mit denen die
Problematik der Beziehung internationaler Verträge und innerstaatlichen Rechts
angegangen werde – so etwa eine Erweiterung des obligatorischen
Staatsvertragsreferendums oder die Anpassung der Symmetrie bei der Kündigung von
Staatsverträgen. Die Bundesrätin hielt zudem Gericht über das Parlament: Man habe in
der Debatte einige Male gehört, dass der Volkswille nicht richtig umgesetzt werde, diese
Kritik richte sich aber eigentlich an die Volks- und Kantonsvertretung. Das Parlament
habe ja bereits die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden, dass Landesrecht
gegenüber internationalem Recht der Vorrang gegeben werden solle. Und wenn es dies
nicht tue, dann habe es sicherlich gute Gründe dafür. Der Bundesrat empfehle die
Initiative insbesondere deshalb zur Ablehnung, weil sie starre Regeln fordere und so die
zahlreichen, heute bestehenden Möglichkeiten für pragmatische Einzelfalllösungen
beschneide. Das Begehren verspreche zwar Klarheit im Verhältnis zwischen
Landesrecht und internationalem Recht, schaffe aber grundsätzlich das Gegenteil,
nämlich Rechtsunsicherheit. Dies wäre freilich – so die Magistratin abschliessend –
auch beim diskutierten Gegenvorschlag der Fall. 

Nach rund vierstündiger Debatte schritt die kleine Kammer zur Abstimmung. Das
Stimmverhältnis von 27 zu 15 Stimmen für Nichteintreten auf den Gegenvorschlag
Caroni widerspiegelte den doch recht grossen Wunsch nach Klärung, während die
Initiative mit 36 zu 6 Stimmen letztlich recht deutlich zur Ablehnung empfohlen
wurde. 10
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Wahlen

Kommunale Wahlen

Für die Gesamterneuerungswahlen für den Zürcher Gemeinderat balgten sich im
Schnitt fast neun Kandidierende pro Sitz: Total 1'119 Personen bewarben sich um eines
der 125 Mandate im Stadtzürcher Parlament. Auch weil während der letzten Legislatur
nicht weniger als 50 Rücktritte stattgefunden hatten, traten auf die Wahlen hin lediglich
13 Bisherige nicht mehr an. Zwar dominierten im Wahlkampf die Exekutivwahlen (vgl.
nachfolgend), die Resultate der Legislativwahlen waren aber wichtig: Weil vor den
Wahlen weder die Linke mit 39 SP-, 14 GP- und fünf AL-Sitzen noch die Bürgerlichen,
mit 24 SVP-, 18 FDP-, sieben CVP- und zwei SD-Sitzen eine Mehrheit hatten, konnte
man auch gespannt sein auf das Abschneiden der „neuen Mitte“. Die GLP schien mit 12
Mandaten ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft zu haben. Die EVP, die bisher über vier
Gemeinderatssitze verfügte, hatte die 5-Prozent-Hürde vor vier Jahren nur sehr knapp
übersprungen und musste um den Verbleib im Stadtzürcher Parlament zittern. Neben
den im Gemeinderat bereits vertretenen Parteien gingen auch erstmals die BDP, sowie
die Piratenpartei und die Aktion für humanen Städtebau (AHS) auf Stimmenfang. Die
EDU komplettierte das Parteienkarussell. Allerdings wurden diesen Parteien kaum
Chancen auf das Überspringen der Wahlhürde eingerechnet. 
Am gleichzeitig mit der eidgenössischen Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative durchgeführten Wahltag, an dem 43% der Berechtigten
an die Urne gingen (2010: 39,1%), wurde ein „Filippo-Effekt“ registriert – Filippo
Leutenegger war als Wahllokomotive für die FDP in den Stadtrat gewählt worden (vgl.
nachfolgend) und der Freisinn konnte im Gemeinderat nicht nur um drei Sitze zulegen
(neu 21) sondern rückte mit 16,0% (+2 Prozentpunkte) auch der stärksten bürgerlichen
Kraft, der SVP, auf die Pelle. Die Volkspartei, die ihrerseits einen Sitz verlor (neu: 23
Sitze) und noch 17,3% der Stadtzürcher Wählerschaft hinter sich weiss (2010: 18,6%)
konnte sich allerdings noch als insgesamt zweitstärkste Partei im Gemeinderat vor den
Freisinnigen halten. Auch die CVP musste ein Mandat abgeben. Mit 4,6% Wählerstärke
und neu sechs Sitzen blieb man Juniorpartner im bürgerlichen Lager. Zulegen konnte
Links-Grün. Zwar wahrten die SP als stärkste Partei (39 Sitze; 29,2%; -1,1 Prozentpunkte)
wie auch die GP (14 Sitze; 10,6%; -0,8 Prozentpunkte) trotz leichten Wählerverlusten
lediglich ihren Besitzstand, die AL legte aber um vier zusätzliche Sitze zu und konnte
sich als eigentliche Wahlsiegerin feiern lassen. Sie hatte nicht nur ihren Regierungssitz
mit Richard Wolff (al) verteidigt (siehe unten), sondern war mit neun Sitzen und einer
Zunahme der Parteienstärke um 2,3 Prozentpunkte (neu: 6,5%) eine ernst zu nehmende
Kraft geworden. Um einen Sitz zulegen konnte auch die GLP, die mit 13 Sitzen und 10,2%
Wählerstärke (2010: 9,8%) nach wie vor das Zünglein an der Waage zwischen den beiden
Blöcken spielen wird. Sowohl die EVP als auch die SD schafften die 5-Prozent-Hürde in
keinem der zwölf Wahlkreise mehr. Mit gesamtstädtischen 2,5% für die EVP und 0,9%
für die SD mussten beide Parteien ihre Sitze im Gemeinderat räumen. Brutal war dies
insbesondere für die EVP, für die am Wahlsonntag im Kreis 9 noch eine Wählerstärke
von 5,00% ausgewiesen wurde – nur gerade eine einzige Stimme hätte den Ausschlag
für die EVP gegeben. Allerdings entschied sich das Wahlbüro zusammen mit dem
Stadtrat für eine Nachzählung, die aufzeigte, dass die EVP 31 Stimmen zu wenig hatte,
um die Wahlhürde zu überspringen. Ebenfalls keine Chancen hatten erwartungsgemäss
die BDP (0,9%), die AHS (0,1%), die Piraten (0,7%) und die EDU (0,5%). Gegen die 5-
Prozent-Klausel, die seit der Einführung des doppelten Pukelsheim im Jahr 2006 gilt,
sammelte die EVP zusammen mit anderen kleinen Parteien Unterschriften. Die
Piratenpartei reichte eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein, die allerdings
abgelehnt wurde. Weil sich das Verwaltungsgericht in seinem Urteil allerdings recht
stark auf die bundesgerichtliche Beurteilung stützte und gleichzeitig durchblicken liess,
dass es diese Beurteilung für umstritten hält, zogen die Piraten die Sache ans
Bundesgericht weiter, um einen Grundsatzentscheid zu erwirken. Dieser wurde dann
Ende Jahr vom Bundesgericht gefällt. Dieses begründete den erneut abschlägigen
Entscheid mit dem Argument, dass gerade in Gemeindeparlamenten einer
Zersplitterung der Kräfte vorgebeugt werden sollte, was mit der Hürde der Fall sei. Die
Initiative der Kleinparteien war Ende 2014 noch im Sammelstadium. 

Nachdem im April 2013 bei Ersatzwahlen für den zurückgetretenen Martin Vollenwyder
(fdp) dem Freisinn ein Sitz weggeschnappt und mit Richard Wolff von der Alternativen
Liste (al) ein siebter der neun Stadtratssitze von der Linken erobert wurde, reagierten
die Bürgerlichen früh mit Kandidierenden für die regulären Gesamterneuerungswahlen
vom Frühjahr 2014. Als erste meldete sich die amtierende Nationalrätin Doris Fiala zu
Wort. Ihr blute das Herz bei dieser einseitigen linken Dominanz und sie schliesse nicht
aus, mit einer Kandidatur dagegen anzukämpfen. Allerdings kandidierte nicht Fiala,
sondern Nationalrat Filippo Leutenegger (fdp), der sein Interesse ebenfalls früh
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anmeldete; zudem wollte er gleich auch das Stadtpräsidium erobern, das seit 2009 von
Corine Mauch (sp) geführt wurde. Erklärtes Ziel der Bürgerlichen, bei denen die
amtierenden Gerold Lauber (cvp) und Andres Türler (fdp) wieder antraten, war eine
bürgerliche Regierungsmehrheit, die unter dem Label „Top 5 – für ein liberales Zürich“
angestrebt wurde. Die CVP distanzierte sich freilich früh vom „utopischen“ Ziel einer
bürgerlichen Mehrheit; man wolle lediglich den eigenen Sitz verteidigen. Dies galt nicht
für die SVP, die seit 20 Jahren und trotz einem Wähleranteil von 18,6% nicht mehr in
der Stadtregierung vertreten war. Die Volkspartei trat deshalb ebenfalls mit einem
Zweierticket an. Nummer vier und fünf der Top 5 waren Roland Scheck und Nina Fehr
Düsel, die Tochter von Nationalrat Hans Fehr. Weil mit Martin Waser (sp) und Ruth
Genner (gp), zwei der neun Amtierenden nicht wieder antraten, schickten auch die
Grünen und die SP neue Kandidierende ins Rennen. Neben dem amtierenden Daniel
Leupi (gp) trat Markus Knauss für die Grünen an. Knauss ist Co-Geschäftsleiter des VCS.
Für die SP kandidierten die bisherigen Corine Mauch (sp), André Odermatt (sp) und
Claudia Nielsen (sp). Raphael Golta trat für die Genossen an, um den Sitz von Martin
Waser zu verteidigen. Auch der erst 2013 frisch gewählte Richard Wolff kandidierte
erneut. Auch die GLP wollte in den Stadtrat einziehen und stellte den Gemeinderat
Samuel Dubno (glp) auf. Für die SD kandidierte Walter Wobmann, der bereits 2010
angetreten und damals abgeschlagen auf dem letzten Platz gelandet war. Den 15.
Kandidaten stellten die Piraten, die mit Peter Keel in See stachen. Allgemein wurde
erwartet, dass die Linke ihre sieben Sitze, auch in Anbetracht des Wähleranteils von
rund 46%, nicht würde halten können. Mit Leutenegger als Lokomotive sollten die
Bürgerlichen an der links-grünen Mehrheit sägen können. Der amtierende freisinnige
Nationalrat versuchte insbesondere mit Lösungsvorschlägen für die Sanierung der
maroden Stadtfinanzen zu punkten. Als wacklig wurden nicht nur die beiden frei
werdenden Sitze betrachtet, sondern auch der Sitz des neu gewählten Richard Wolff,
der lediglich lose ins linke Lager eingebunden schien. Zudem leistete sich der Vorsteher
des Polizeidepartements einen Lapsus, indem er den schwarzen Block als interessante
Ergänzung bezeichnete. Auch der Sitz von Lauber (cvp) galt nicht als wirklich sicher.
Allerdings zeigte die Geschichte der Regierungswahlen in der Stadt Zürich, dass eine
Abwahl aus dem Stadtrat eher selten war. Als wenig spannend wurde der Kampf ums
Stadtpräsidium betrachtet: Leutenegger dürfte gegen Mauch kaum eine Chance haben.
Der Wahlkampf wurde – im Gegensatz zu vor vier Jahren, als die SVP mit provokativen
Plakaten auftrat – als brav bezeichnet. Zurückzuführen sei dies auf die Wahlmüdigkeit,
die durch die ausserordentlichen Rücktritte aus der Stadtregierung bzw. die nötigen
Ersatzwahlen verursacht worden wäre, auf die Attraktivität der Stadt Zürich, die es der
Opposition schwer mache, eine Angriffsfläche zu finden und auf die bewusst gemässigt
auftretenden Bürgerlichen, die erstmals wieder einen Schulterschluss zustande
brachten. Allerdings gelang es den fünf bürgerlichen Kandidierenden nur selten, als
Einheit aufzutreten. Der Linken wurde vorgeworfen, dass sie die Diskussion um die
zentralen Finanzfragen im Wahlkampf verweigere und unangenehmen Fragen
ausweiche. Erfahrungsgemäss haben es nationale Politiker einfacher, in die
Stadtzürcher Exekutive gewählt zu werden. Waren es früher Monika Weber (ldu), Monika
Stocker (gp), Elmar Ledergerber (sp) und Ruth Genner (gp), die direkt vom nationalen
Parlament in den Stadtrat wechselten, schaffte dies 2014 Filippo Leutenegger, der mit
42'193 Stimmen als achtplatzierter in den Stadtrat gewählt wurde und zwar auf Kosten
der Grünen, die ihren zweiten Sitz nicht verteidigen konnten. Markus Knauss (gp) erhielt
lediglich 35'330 Stimmen, kam damit auf den zehnten Platz und musste über die Klinge
springen. Der dritte Platz für Daniel Leupi (52'744 Stimmen) war für die Grünen nur ein
schwacher Trost. Ihren vakanten Sitz verteidigen konnte hingegen die SP. Raphael Golta
erhielt 40'178 Stimmen und war damit als Neunter gewählt. Auch die drei Bisherigen SP-
Stadträte wurden sicher wiedergewählt. Corine Mauch lag mit 55'646 Stimmen auf dem
zweiten, André Odermatt mit 48'143 Stimmen auf dem fünften und Claudia Nielsen mit
44'258 Stimmen auf dem sechsten Platz. Noch vor Leutenegger auf Platz sieben liegend,
schaffte auch Richard Wolff mit 42'249 Stimmen die Wiederwahl. Das Spitzenresultat
machte Andres Türler (fdp) mit 56'907 Stimmen. Auch Gerold Laubers (cvp) Sitz war nie
wirklich in Gefahr. Der viertplatzierte Lauber erhielt 52'157 Stimmen. Keine Chance
hatten die Kandidierenden der SVP: Nina Fehr Düsel erhielt 27'696 Stimmen und Roland
Scheck 23'585 Stimmen. Beide lagen damit zwar noch vor dem GLP-Kandidaten Samuel
Dubno (21'896 Stimmen), aber weit hinter einem Stadtratssitz. Erwartungsgemäss keine
Chancen hatten Walter Wobmann (sd; 5'139 Stimmen) und Peter Keel (piraten; 3'919
Stimmen). Chancenlos blieb auch Filippo Leutenegger im Kampf um das
Stadtpräsidium. Mauch hatte mit 48'608 Stimmen einen stattlichen Vorsprung auf
Leutenegger (32'276 Stimmen), der sich allerdings mit den rund 40% der Stimmen mehr
als zufrieden zeigte. Damit war der Status Quo in der Zürcher Stadtregierung wieder
hergestellt: drei Bürgerliche stehen sechs links-grünen Stadträten gegenüber. Noch
spannender als die Wahlen dürften die anstehenden Debatten um die Finanzen
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werden. 11

Kommunale Ersatzwahlen

Ende Oktober 2012 hatte der Zürcher Stadtrat Martin Vollenwyder (fdp) nach
10jähriger Tätigkeit seinen Rücktritt per Mai 2013 angekündigt. Die Ersatzwahlen
wurden auf den 3. März angesetzt. Die 9-köpfige Zürcher Stadtexekutive war mit 4 SP-,
2 GP-, 2 FDP- und einem CVP-Sitz seit 2010 deutlich in links-grüner Hand, weshalb die
FDP den Sitz von Vollenwyder unbedingt verteidigen wollte. Bereits früh brachte sich
deshalb der Freisinnige Marco Camin in Stellung. Er startete seinen aufwändigen
Wahlkampf bereits im November 2012 und konnte mit der Unterstützung der
bürgerlichen Parteien SVP, CVP und EVP rechnen. Die SVP hatte sich früh entscheiden,
keinen eigenen Kandidaten zu portieren. Neben Camin bewarben sich Daniel Hodel
(glp), Richard Wolff (al) und der Parteilose Toni Stadelmann. Hodels Ziel war eine
breitere Mitte-Allianz, während Wolff als stark in der linken Szene vernetzter Experte in
Stadtentwicklung in der Exekutive für einen linken Akzent sorgen wollte. Innerlinke
Verstimmungen – die Alternative Linke (al), die über einen Wähleranteil von rund 4%
verfügte, war im Parlament bei der gemässigten Linken mit extremen Forderungen ab
und zu angeeckt – aber auch taktische Überlegungen – insbesondere die befürchteten
Schwierigkeiten, bei den 2014 anstehenden Gesamterneuerungswahlen die eigenen
Sitze bei einer starken bürgerlichen Minderheit verteidigen zu können – führten dazu,
dass die SP Stimmfreigabe beschloss und der ideologisch eigentlich nahe stehende
Wolff nur von der Juso und aufgrund eines äusserst knappen Parteibeschlusses auch
von der GP offiziell unterstützt wurde. Hodel und Stadelmann fanden jeweils nur
Unterstützung in der eigenen Partei. Wie erwartet brachte der erste Wahlgang vom 3.
März noch keine Entscheidung, das absolute Mehr (30'339) wurde von keinem der vier
Kandidaten übersprungen. Zur Überraschung vieler lag Richard Wolff (al) mit 22'050
Stimmen nur sehr knapp hinter Marco Camin (24'184 Stimmen). Hodel (12'185 Stimmen)
und Stadelmann (538 Stimmen) konnten hingegen nicht entscheidend eingreifen.
Während Camin fünf Wahlkreise für sich entscheiden konnte, holte Wolff deren vier.
Auffallend war, dass Camin in den SVP-Hochburgen zwar einige Stimmen holte, dort die
Wahlbeteiligung aber unterdurchschnittlich ausfiel. Camin wurde vorgeworfen, zu
wenig pointiert und zu wenig bürgerlich aufgetreten zu sein. In der Presse wurde
gemutmasst, dass Camin zu leichtgewichtig sei. Hinter vorgehaltener Hand wurde gar
ein Kandidatenwechsel gefordert. Camin selber hob hervor, dass er von den vier
Kandidierenden am besten abgeschnitten habe, versprach aber – wohl auch auf Druck
der SVP, die Wolff verhindern wollte – seine bürgerliche Position deutlicher zu machen.
Insgesamt nahmen am ersten Wahlgang 34,6% der Wahlberechtigten teil. Für den
zweiten Umgang, der auf den 21. April angesetzt wurde, zog sich Hodel zurück. Die GLP
beschloss gleichzeitig Stimmfreigabe. Stadelmann hingegen wollte noch einmal
antreten. Die SP entschied, auch für den zweiten Umgang auf eine Empfehlung zu
verzichten; dies wohl auch aufgrund des Mitte März angekündigten Rücktritts ihres
Stadtrates Martin Waser (sp). Die von Camin geschalteten, ganzseitigen Inserate mit
verdeutlichter bürgerlicher Position ernteten nicht nur Beifall von Seiten der SVP,
sondern sicherten dem Freisinnigen auch die Unterstützung durch die Volkspartei zu.
Eher unerwarteten Sukkurs erhielt Camin auch vom grünen Stadtrat Daniel Leupi, der
sich für eine angemessene bürgerliche Vertretung in der Stadtexekutive aussprach.
Schliesslich schaltete auch die CVP Inserate, auf denen sie vor Wolff warnten und
Camin empfahlen. Wolff selber machte sich noch einmal für Wohnungsfragen und den
gemeinnützigen Wohnungsbau, aber auch für den öffentlichen und den
Langsamverkehr stark. Die Bemühungen der Bürgerlichen wurden nicht belohnt. Wohl
auch aufgrund der geringen Stimmbeteiligung von 28,3% und der besseren
Mobilisierung durch die Linke zog überraschend Richard Wolff und nicht Marco Camin
in die Zürcher Stadtexekutive ein. Camin, der mit 26'865 Stimmen nur gerade 695
Zähler hinter Wolff (27'550 Stimmen) lag, – Stadelmann kam auf lediglich 761 Stimmen –
wurde erneut vorgeworfen, dass er das bürgerliche Profil zu lange weichgezeichnet
habe. In der bürgerlichen Presse wurde des Weiteren die Frage gestellt, ob sich Wolff
vom oppositionellen Linksaussen tatsächlich zum Exekutivpolitiker wandeln würde.
Erschwerend kam hinzu, dass Wolff ausgerechnet das Polizeidepartement zugewiesen
wurde. Dies wurde von linker Seite zwar als Vertrauensbeweis, von rechts aber als
Affront gewertet: ein „Aktivistenfreund“ sollte nicht Polizeivorstand sein dürfen, liess
sich etwa die SVP vernehmen. Als Folge der Wahlschlappe schworen sich die
Bürgerlichen, allen voran die enttäuschte FDP und die „tief besorgte“ SVP auf die
anstehenden Gesamterneuerungswahlen ein. Ein bürgerlicher Schulterschluss sei jetzt
erst recht von Nöten. Bald nach den Ersatzwahlen brachten sich mit den Nationalräten
Doris Fiala (fdp) und Filippo Leutenegger (fdp) zwei Schwergewichte für die Wahlen
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2014 ins Gespräch. Auch die Linke kündigte Mitte September – nachdem sich Wolff ein
paar Mal bewähren konnte – einen Schulterschluss für die Wahlen 2014 an, mit dem die
Verteidigung der sieben Sitze gelingen sollte. 12

Eidgenössische Wahlen

Dans le canton de Zurich (34 sièges), l’UDC, malgré sa progression de 0,9% (total de
33,4%), n’est pas parvenue à maintenir ses 13 mandats. Douze sortants ont été
confirmés et la place laissée vacante par l’unique femme, la sortante Lisbeth Fehr, n’a
pas été repourvue. Cette dernière, trop éloignée de la ligne dominante de son parti en
matière d’ouverture sur le monde, s’était vue refusée une nouvelle candidature par les
instances dirigeantes de son parti, et cela malgré sa présence à la chambre basse
depuis 1991. En dépit de son apparentement à l’UDC, le premier depuis douze ans, le
parti radical (-1,6 points à 16,2%) a également perdu un siège. L’érosion observée lors
des élections cantonales de 2003 (perte de 6 sièges) s’est poursuivie et les radicaux ne
seront plus représentés que par cinq élus. Trois sortant ne se représentant plus et Trix
Heberlein passant au Conseil des Etats, trois nouveaux complèteront la délégation. Il
s’agit notamment de l’ancien présentateur de l’émission politique « Arena » de la
télévision alémanique et actuel directeur du groupe de presse Jean Frey, Filippo
Leutenegger, et du président intérimaire de la section cantonale, l’entrepreneur Ruedi
Noser. L’Union démocratique fédérale (UDF) est parvenue, grâce à son apparentement
avec les Démocrates suisses et le Parti de la liberté, à obtenir un siège. Le Parti
socialiste, avec un résultat stable à 25,7%, s’est maintenu à 10 sièges. La grande alliance
tactique entre le PDC, le PEV et les écologistes a principalement bénéficié à cette
dernière formation. Elle a triplé sa présence à Berne en doublant son score (de 4,1% à
8,5%), alors que les deux formations à base confessionnelle ont confirmé leurs résultats
(deux démocrates-chrétiens et un évangélique). Pour les écologistes, à la sortante Ruth
Genner sont venus s’ajouter le syndicaliste et chef du groupe parlementaire cantonal
Daniel Vischer, ainsi que le président de la section cantonale Martin Bäumle. Il convient
de signaler la défaite du sortant Roland Wiederkehr candidat sur la liste « Freies
Forum », dernier élu de l’Alliance des Indépendants. Cette formation, dissoute en 1999
au niveau national, a compté jusqu’à 16 élus au Conseil national en 1967, dont neuf
zurichois. 13

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Unter den Kandidierenden fanden sich einige prominente Quereinsteiger. In Bern trat
der Fernsehmoderator Matthias Aebischer für die SP an und wollte es seinen
Vorgängern Filippo Leutenegger (fdp, ZH, 2011 wiedergewählt), Maximilian Reimann (svp,
AG, 2011 wiedergewählt), Anton Schaller (ldu, ZH, bis 1999) oder Werner Vetterli (svp, ZH,
bis 1999) gleichtun, die ebenfalls den Sprung vom Fernsehstudio in die Politik geschafft
hatten. Ein ehemaliger Skirennfahrer (Paul Accola, svp, GR), ein Herzchirurg (Thierry
Carrel, fdp, BE), der Präsident der Ärzteverbindung FMH (Jacques de Haller, sp, BE) ein
Kriminologe (Martin Kilias, sp, AG) und der parteilose Vater der Abzocker-Initiative
(Thomas Minder, SH) wollten von ihrer Bekanntheit Profit ziehen und direkt in die
nationale politische Arena einsteigen. Zudem lächelten einige bekannte Köpfe von den
Wahlplakaten, die sich einen Wiedereinstieg erhofften, allen voran Christoph Blocher
(svp, ZH) aber auch Alexander Tschäppät (sp, BE), Christoph Eymann (lp, BS), Silva
Semadeni (sp, GR) oder die erste grüne Nationalrätin aus Solothurn, Marguerite
Misteli. 14

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Glarus sah es lange danach aus, als würde Martin Landolt bei den
Nationalratswahlen 2015 keine Konkurrenz erhalten. Der BDP-Vertreter sitzt seit sechs
Jahren in der grossen Kammer und ist in der noch jungen Partei damit fast schon ein
«Urgestein». 2014 verlor Landolt die Ersatzwahl für den Ständerat gegen FDP-Mann
Thomas Hefti, weswegen er und seine Partei sich nun darauf konzentrierten, den
Nationalratssitz zu verteidigen. Zwischenzeitlich wurde darüber spekuliert, ob die SVP
den Sitz von Landolt angreifen würde. Das mutmassliche Kalkül hinter diesem Plan
bestand darin, der BDP einen empfindlichen Sitzverlust zuzufügen, um die Chancen auf
einen Wiederantritt von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zu verringern. Laut
einem Bericht der Südostschweiz wurde dieses Vorhaben jedoch begraben, da man
sich nur Chancen auf einen Sitzgewinn erhoffen könnte, wenn mehrere Kandidaten
gleichzeitig gegen Landolt antreten würden.

Fünf Wochen vor den Wahlen landeten die Glarner Sozialdemokraten dann einen
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Überraschungscoup und lancierten kurz vor Ende der Eingabefrist Jacques Marti – Sohn
des letzten Glarner SP-Nationalrates Werner Marti – als Kandidaten. Der Angriff der
Sozialdemokraten schien manche zu verwundern, hatte die SP doch mit Landolt und der
BDP das Heu eher auf der selben Bühne als mit den Ständeratskandidaten der FDP und
der SVP. Die SVP reagierte auf die SP-Kandidatur mit der Ansage, man wolle nun doch
einen eigenen Kandidaten für den Nationalrat ins Auge fassen. Die politische Spirale
drehte sich sogar noch weiter, als die BDP sagte, sie ziehe angesichts der Pläne der SVP
ihrerseits einen Angriff auf den Ständerat in Erwägung. Letztlich blieb das jedoch leeres
Geplänkel und die SVP beliess es bei der Verteidigung des eigenen Ständeratssitzes von
Werner Hösli. Dies war wohl auch auf die Ankündigung Martis zurückzuführen, sein
Antreten im Falle einer SVP-Kandidatur noch einmal zu überdenken. Damit ging der
Poker der SP auf, und Marti trat als einziger Gegenspieler von Martin Landolt an. In der
heissen Phase des Wahlkampfes kam es zur eher kuriosen Situation, dass sogar ein
bürgerliches Komitee für die Wahl Martis warb. Höhepunkt war die Aussage von SVP-
Präsident Toni Brunner, dass selbst er unter diesen Umständen seine Stimme einem
Sozialdemokraten geben würde. Obwohl Rechtsanwalt Marti klar dem pragmatischen
Flügel der SP zugerechnet werden konnte, erschien dies doch einigermassen
verblüffend. In den Medien war zu lesen, dass man Landolt auf Seiten der SVP wohl
seine Aussagen zur angeblich ‘nationalsozialistischen Rhetorik’ der Partei nicht
verziehen habe. Die Diskussionen führten auch dazu, dass die Glarner
Nationalratswahlen ins nationale Rampenlicht gerieten, weil ein Sitzverlust von BDP-
Präsident Landolt schmerzliche Konsequenzen für die nationale Partei und ihre
Bundesrätin Widmer-Schlumpf zur Folge gehabt hätte. Bei der FDP sorgten das
bürgerliche Unterstützungskomitee für Marti und die Ränkespiele der SVP letztlich für
heftige Kritik, worauf sich die Freisinnigen doch noch für eine offizielle Unterstützung
Landolts entschieden.

Mit einem tatsächlich eher knappen Vorsprung setzte sich Martin Landolt schliesslich
gegen seinen sozialdemokratischen Herausforderer durch. Der BDP-Amtsinhaber
erhielt 5'423 Stimmen, während Marti auf 4'742 Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag
bei 41.5%. Angesichts der schmerzhaften Verluste auf nationaler Ebene, durfte die BDP
damit zumindest im Kanton Glarus aufatmen. 15

Wie bei den Nationalratswahlen, sah es auch bei den Ständeratswahlen im Kanton
Glarus lange nach einem konkurrenzlosen Durchwinken der Amtsinhaber aus. Zur
Wiederwahl stellten sich Thomas Hefti von der FDP und Werner Hösli von der SVP.
Beide hatten ihr Amt während der letzten Legislatur aus tragischen Gründen
angetreten: Hefti hatte den 2013 verstorbenen Pankraz Freitag ersetzt, während Hösli
nur wenige Monate später für den damals krebskranken und mittlerweile ebenfalls
verstorbenen This Jenny nachgerückt war. 

Die Kandidatur von FDP-Ständerat Thomas Hefti galt gemeinhin als ungefährdet. Dass
aber Werner Hösli keine Konkurrenz zu erhalten schien, war nicht selbstverständlich.
Hösli war nämlich als ehemaliges Bankratsmitglied der Glarner Kantonalbank –
zusammen mit dem Rest der damaligen Führungsetage – erstinstanzlich vom
Kantonsgericht verurteilt worden. Die Führung der Bank wurde verantwortlich gemacht
für eine angeblich verfehlte Kreditpolitik, welche 2008 zu Wertberichtigungen von fast
100 Millionen Franken geführt hatte. Werner Hösli stellte sich aber auf den Standpunkt,
stets mit gutem Gewissen gehandelt zu haben, und er hatte gegen das Urteil Berufung
eingelegt. Hinzu kam, dass Hösli stets offen mit der Thematik umging und seine
rechtliche Verwicklung bereits bei seiner erstmaligen Wahl bekannt war. Aus diesem
Grund wurde nicht davon ausgegangen, dass die Affäre den SVP-Amtsinhaber in
grossem Masse gefährden würde. Mit der SP-Kandidatur von Jacques Marti, der bei den
Nationalratswahlen Martin Landolt (bdp, GL) angriff, kam es in der BDP ihrerseits zu
Überlegungen, ob die Partei als Reaktion darauf in den Ständeratswahlkampf eingreifen
solle. Schlussendlich entschied sich die Partei aber gegen dieses Vorhaben und
konzentrierte sich stattdessen vollends auf die Verteidigung ihres Nationalratssitzes.
Nur gerade drei Wochen vor dem Wahltermin, erwuchs den beiden Amtsinhabern dann
doch noch Konkurrenz. Der Unternehmer Hans-Peter Legler entschied sich für ein
Antreten, um dem Glarner Stimmvolk eine ‘parteiunabhängige Alternative’ anzubieten.
Seine Kandidatur war erklärtermassen gegen Hösli gerichtet, dem er unter anderem
vorwarf, in Bern nicht für die Wasserkraft und die Energiewende einzutreten.

Die Glarner Ständeratswahlen trotz der Konkurrenz bereits im ersten Wahlgang
entschieden. Thomas Hefti von der FDP gelang mit 8’619 Stimmen ein Glanzresultat, mit
dem er das absolute Mehr von 4’827 Stimmen deutlich übertraf. Mit etwas weniger
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Vorsprung übersprang auch Werner Hösli diese Hürde. Der SVP-Kandidat erhielt
insgesamt 5'469 Stimmen. Der last-minute Kandidat Hans-Peter Legler zeigte sich mit
seinem Endergebnis von 3'335 Stimmen durchaus zufrieden. Des Weiteren erhielten
Jacques Marti von der SP – eigentlich nur Nationalratskandidat – 683 Stimmen und
Vereinzelte deren 1'201. Diese hohe Anzahl an Proteststimmen und die tiefe
Wahlbeteiligung (41.5%) lassen darauf schliessen, dass das Glarner Stimmvolk wohl doch
nicht ganz zufrieden war mit der präsentierten Auswahl. 16

Ständeratsersatzwahlen

Gleich zwei Mal musste die Glarner Stimmbevölkerung 2014 ihren Ständerat neu wählen.
Nach dem überraschenden Tod von Pankraz Freitag (fdp) am 5. Oktober 2013 wurden
Ersatzwahlen auf den 12. Januar 2014 angesetzt. Laut kantonalem Gesetz muss eine
Ersatzwahl innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden. Die Zeit war dabei für die
Parteien recht knapp und lange fand insbesondere auch die FDP keine Kandidaten. Eine
potenzielle Nachfolgerin von Freitag, die bei den kantonalen Wahlen 2014 nicht wieder
antretende Regierungsrätin Marianne Dürst Benedetti, stellte sich für eine Kandidatur
nicht zur Verfügung. Schliesslich wurde der ausserhalb des Kantons Glarus eher
unbekannte Thomas Hefti auf den Schild gehoben. Hefti – Sohn des von 1968 bis 1990 in
Bern tätigen Ständerates Peter Hefti – war Gemeindepräsident von Glarus Süd. Hefti
bekam Konkurrenz von BDP-Parteipräsident Martin Landolt. Der amtierende Glarner
Nationalrat wollte den FDP-Ständeratssitz erobern. Die CVP und die Grünen
verzichteten auf eine Kandidatur und die SP konnte keine geeignete Kandidatur
aufbauen. Die SVP, die den zweiten Glarner Ständeratssitz inne hat, wollte ebenfalls
nicht antreten. Allerdings hatte der Inhaber des Mandates, This Jenny (svp), seinen
Rücktritt auf die ordentlichen Wahlen 2015 angekündigt. Eine der wenigen inhaltlichen
Differenzen der Kandidierenden – der Ausstieg aus der Atomenergie – brachte Landolt
die Unterstützung der Umweltverbände. Der BDP-Präsident konnte zudem seine
Erfahrung in Bern in die Waagschale werfen. Weil bereits am 9. Februar die
Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindeexekutiven anstanden und Hefti sein Amt
als Gemeindepräsident nicht mit einem allfälligen Ständeratsamt kombinieren wollte,
trat er für die Gemeindewahlen nicht mehr an. Allgemein ging man von einem Kopf-an-
Kopf-Rennen aus. Die Deutlichkeit, mit der die FDP den Ständeratssitz verteidigen
konnte, überraschte deshalb. Hefti (fdp) machte mit 5'571 mehr als doppelt so viele
Stimmen wie Landolt (bdp), der 2'149 Stimmen erhielt. In seiner eigenen Gemeinde
Glarus Süd erhielt Hefti mehr als 80 Prozent der Stimmen und auch in den anderen
beiden Gemeinden obsiegte er klar. Landolt interpretierte das deutliche Resultat als
Auftrag, den Kanton Glarus weiterhin im Nationalrat zu vertreten. Anscheinend sei es
ihm nicht gelungen, Wählerinnen und Wähler ausserhalb seiner Stammwählerschaft zu
mobilisieren. Sowohl Hefti wie auch Landolt waren weiterhin auch im Glarner Landrat
vertreten. Die Stimmbeteiligung war mit 30,6% sehr tief. In den Medien wurde dafür die
anstehende Kaskade von Wahlen verantwortlich gemacht: Gesamterneuerungswahlen
für die kommunale und kantonale Regierung am 9. Februar und Erneuerungswahlen für
den Landrat am 18. Mai. 

Es sollte freilich noch eine weitere Wahl hinzukommen. Mitte Februar gab nämlich This
Jenny bekannt, dass er per sofort von allen politischen Ämtern – aus dem Landrat und
dem Ständerat – zurücktrete. Grund war ein bösartiger Magentumor, der das politische
Urgestein zum Rücktritt zwang – Jenny war seit 1994 Landrat und seit 1998 Glarner
Ständerat. Als Termin für die Ersatzwahl Jennys wurde der 18. Mai gewählt. Erneut taten
sich die Parteien schwer, valable Kandidierende zu finden. Vor allem die SP, die früh
ankündigte, den Sitz angreifen zu wollen, musste nach der Niederlage bei den
Regierungswahlen, wo man den eigenen Regierungssitz verloren hatte, möglichst
punkten, um nicht zur vernachlässigbaren Kraft im Kanton zu werden. Allerdings taten
sich die Genossen sehr schwer und fanden letztlich niemanden, der sich zur Wahl
stellen wollte. Als erster Kandidat outete sich Stefan Müller (cvp), der Präsident des
Kantonalen Kirchenrates und ehemaliger Staatsanwalt. Die SVP schickte kurz darauf
Werner Hösli (svp) ins Rennen, der von 2001 bis 2009 im Landrat Einsitz genommen
hatte. Auch die GLP bemühte sich um eine Kantonsvertretung in Bern. Mit Franz Landolt
(glp) wurde ein altgedienter Kantonsparlamentarier nominiert, der seit 22 Jahren im
Landrat sass, zuerst für die CSP und dann für die GLP. Die FDP wollte eigentlich –
nachdem sie mit Thomas Hefti ja bereits einen Ständerat hatte – nicht antreten,
allerdings brachten sich Hansjürg Rhyner (fdp) und Martin Leutenegger (fdp) ohne
Unterstützung der Partei ins Spiel und kandidierten wild. Rhyner hatte dabei noch kein
politisches Amt bekleidet. Leutenegger – bis 2008 im Landrat – wollte für die kantonale
Wirtschaft antreten. Beide betonten, dass die fehlende Unterstützung der Partei – die
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FDP hatte Stimmfreigabe beschlossen – kein Handicap sei, weil im Kanton Glarus
Personen und nicht Parteien gewählt würden. Auf das Problem angesprochen, dass bei
ihrer Wahl zwei FDP-Vertreter im Ständerat sitzen würden, verwiesen sie auf das
Gespann Kaspar Rhyner (fdp, GL) und Fritz Schiesser (fdp, GL), die den Kanton Glarus
als Zweiergespann zwischen 1990 und 1998 in Bern vertreten hatten. Anfang April gaben
auch die Grünen ihre Ambitionen bekannt. Sie portierten den Landrat Karl Stadler (gp),
der auch von der SP unterstützt wurde. Als siebter Kandidat stellte sich Mitte April
schliesslich der parteilose Markus Landolt zur Wahl. Markus Landolt war zwölf Jahre für
die CVP im Landrat gesessen, trat aber als Unabhängiger an. Er wolle nicht seiner alten
Partei in den Rücken fallen, sondern als Unternehmer für Bern antreten. Nicht noch
einmal antreten wollte die BDP. 
Aufgrund der starken Konkurrenz musste die SVP um die Verteidigung ihres
Ständeratssitzes bangen. Hinzu kam, dass Werner Hösli historisch vorbelastet sei, wie er
selber auf seiner Homepage schrieb. Hösli war als Bankrat der Glarner Kantonalbank in
unsaubere Kreditvergaben verwickelt, bei denen letztlich CHF 96 Mio. abgeschrieben
werden mussten. Hösli informierte offensiv über die zivilrechtlich noch hängige Affäre
und wies darauf hin, dass er keinen Einfluss auf die Affäre gehabt habe. Aufgrund des
breiten Kandidatenfeldes musste von einem zweiten Wahlgang ausgegangen werden.
Tatsächlich gab es im ersten Umgang am 18. Mai keine Entscheidung. Mit 3'597 Stimmen
hatte Werner Hösli (svp) zwar einen grossen Vorsprung auf den zweitplatzierten Karl
Stadler (gp), der 1'813 Stimmen holte, er scheiterte damit allerdings recht deutlich am
absoluten Mehr (5'715 Stimmen). Trotzdem schien Hösli der einzige zu sein, der auch
über sein Wählerlager hinaus Stimmen machen konnte. Stadler erhielt lediglich rund
16% der Stimmen, obwohl die Wählerstärke von links-grün nach den Landratswahlen
2010 bei rund einem Viertel lag. Neben Stadler kam auch Markus Landolt (parteilos) auf
über 1'500 Stimmen. Bereits etwas abgeschlagen rangierten Stefan Müller (cvp, 1'293
Stimmen) und Franz Landolt (glp, 1'182 Stimmen). Die wilden Kandidaturen von Martin
Leutenegger (fdp; 1'005 Stimmen) und Hansjürg Rhyner (fdp; 633 Stimmen) wurden
offensichtlich von der Wählerschaft nicht goutiert. Der nötige zweite Wahlgang wurde
auf den 1. Juni angesetzt, fand also gleichzeitig mit den Landratswahlen statt. Neben
Werner Hösli (svp) und Karl Stadler (gp) wollte auch Stefan Müller (cvp) für die zweite
Runde antreten. Die restlichen vier Kandidaten strichen die Segel. Die Reduktion von
sieben auf drei verhiess Spannung, konnte doch Stadler auf die Stimmen der GLP und
Müller auf die Stimmen der Mitte zählen. Freilich gelang Hösli (svp) Anfang Juni ein
wuchtiger Erfolg, konnte er doch mit 4'221 Stimmen fast ebenso viele Stimmen auf sich
vereinen wie seine beiden Widersacher zusammen: Stadler (gp) erhielt 2'294 Stimmen
und Müller (cvp) schaffte es auf 2'058 Stimmen. Zwar holte Hösli in allen drei
Gemeinden am meisten Stimmen, seinen Sieg verdankte er aber vor allem den
Wählerinnen und Wählern in seiner Heimatgemeinde Glarus Süd – eine eigentliche
Hochburg der SVP. Lag die Stimmbeteiligung dort bei 45%, nahmen in Glarus und in
Glarus Nord lediglich 34% bzw. 30% der Wahlberechtigten teil. Glarus Süd war damit
gleich doppelt in Bern vertreten, weil auch Thomas Hefti von dort stammt. Die
Wahlberechtigten schienen Hösli betreffend der Bankaffäre zu vertrauen – freilich
stand die Schadenersatzklage nach wie vor im Raum. 17

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Die im Nationalrat angenommene Motion zu einem korrekten Einsatz der Bundesgelder
für die Kugelfangsanierung wurde von der UREK-SR ebenfalls gutgeheissen. In ihrer
Sitzung von Ende Oktober 2018 beantragte sie ihrem Rat mit neun zu einer Stimme, die
Motion ebenfalls anzunehmen. Ausschlaggebend war auch in der Kommission, dass die
pauschalisierte Abgeltung nicht für alle Schiessanlagen eine genügende finanzielle
Unterstützung bedeutete. Der Antrag von Motionär Salzmann (svp, BE) auf eine
Rückkehr zur prozentualen Abgeltung in der Höhe von 40 Prozent der tatsächlich
anfallenden Kosten wurde deshalb begrüsst.
Weitgehend unbestritten blieb das Geschäft dann auch in der Plenardebatte.
Kommissionssprecher Hösli (svp, GL) beschränkte sich im Grunde auf die Vorzüge der
anvisierten Neuregelung. Einziger Wermutstropfen sei die Benachteiligung jener
Kantone und Gemeinden, die bereits Sanierungen vorgenommen hätten. Diese hätten
auch bei einer Neuregelung kein Anrecht auf eine rückwirkende höhere
Kostenerstattung. Der Genfer Standesvertreter Cramer (gp, GE) ergriff daraufhin das
Wort und bekannte sich zu der einen Gegenstimme in der Kommission. Genau in der
ausbleibenden rückwirkenden Anpassung des Gesetzes ortete er eine
Ungleichbehandlung. Dies sei frustrierend für die Musterschüler, die ihre Aufgaben
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auch ohne Anreize bereits erledigt hätten. Dies gesagt, verzichtete er jedoch auf einen
Gegenantrag. Auch Umweltministerin hielt fest, dass hier die Spielregeln während des
Spiels geändert würden, gab aber ihre Zustimmung zur Motion, weil der
Handlungsbedarf auch innerhalb der Verwaltung erkannt worden sei. Stillschweigend
folgte der Ständerat seiner Kommission und der Volkskammer, womit die Motion
überwiesen war. 18

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In der Frühjahrssession 2019 debattierte der Ständerat über das Thema
«Einkaufstourismus», genauer über mehrwertsteuertechnische Massnahmen zur
Eindämmung des Einkaufstourismus und dessen negativen Folgen. Gemäss geltenden
Bestimmungen können im Ausland getätigte Einkäufe bis zu CHF 300 bei der Einfuhr
von der ausländischen Mehrwertsteuer befreit werden – wobei jedoch die
Nachbarländer teilweise Mindesteinkaufsbeträge kennen, unter denen die
Mehrwertsteuer nicht zurückerstattet wird – ohne dass dafür die inländische
Mehrwertsteuer darauf erhoben wird. Der Ständerat beriet gleichzeitig die
Standesinitiative des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 18.300) und die Motionen Hösli (svp, GL;
Mo. 17.3131), Hegglin (cvp, ZG; Mo. 17.3428) und Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3417). Diese
schlagen vor, die Wertfreigrenze auf diejenigen Einkäufe zu begrenzen, bei denen die
Mehrwertsteuer im Ausland nicht zurückgefordert werden kann (Standesinitiative), die
Wertfreigrenze generell auf CHF 50 zu reduzieren (Mo. 17.3131), die ausländischen
Mehrwertsteuern mit der schweizerischen Mehrwertsteuer zu verrechnen (Mo. 17.3428)
oder generell die Mehrwertsteuerabrechnung an der Grenze durch den Einsatz von
Technologie zu vereinfachen (Mo. 17.3417) – durch eine entsprechende App könne der
Mehraufwand für die Zollstellen bei einer Flexibilisierung der Zollgrenze gesenkt
werden, wodurch die Findung einer tauglichen Lösung gegen den Einkaufstourismus
erleichtert werde. 
Ruedi Noser (fdp, ZH) berichtete von der Debatte der FK-SR und erklärte, dass die
Kommission zwar der Standesinitiative keine Folge geben wolle und die Motionen zur
Ablehnung empfehle, dass dies aber nicht aus inhaltlichen, sondern aus prozeduralen
Gründen geschehe. Der Bundesrat sei aufgrund des Postulats der FK-NR (Po. 17.3360)
dabei, einen umfassenden Bericht zum Thema Einkaufstourismus zu erstellen. Bevor
dieser erscheine, wolle die Kommission keine Vorstösse annehmen, auch wenn deren
Fristen abliefen. Darum empfehle sie, der Standesinitiative keine Folge zu geben – die
ähnlich formulierte Initiative des Kantons Thurgau (Kt.Iv. 18.316) laufe noch bis Ende
Jahr, falls nötig könne diese später noch angenommen werden. Die Motionen empfahl
die Kommission zur Ablehnung, da deren Vorschläge entweder in ähnlicher Art auch in
der Kommission diskutiert würden (Mo. 17.3428), von der Verwaltung bereits im Bericht
aufgenommen worden seien (Mo. 17.3131) oder eigentlich durch die Applikation Quick-
Zoll bereits erfüllt seien (Mo. 17.3417). Falls nötig und falls der Bundesrat keine eigene
umfassende Vorlage ankündige, könne man nach Erscheinen des Berichts im Herbst
noch immer eine Kommissionsmotion lancieren. Der Ständerat folgte dem Vorschlag
der Kommission, verzichtete mit 30 zu 14 Stimmen darauf, der Standesinitiative Folge
zu geben, und lehnte die Motionen mit 30 zu 14 Stimmen (Mo. 17.3131), 30 zu 12 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen, Mo. 17.3428) und 32 zu 10 Stimmen (bei 2 Enthaltungen, Mo.
17.3417) ab. 19
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Landwirtschaft

Lebensmittel

Un jour après avoir rejeté une motion de la CSEC-CN qui demandait à ce que certaines
réglementations soient adaptées afin de réduire le gaspillage alimentaire, le Conseil des
Etats se penche à nouveau sur cette problématique. En effet, l'initiative cantonale
provenant de Soleure et intitulée Réduction des pertes de denrées alimentaires vise
les mêmes objectifs que la motion de la CSEC-CN. La chambre des cantons a décidé
par la même occasion de traiter simultanément le postulat (17.3966) émanant de sa
commission de la science, de l'éducation et de la culture CSEC-CE demandant la
publication d'un bilan intermédiaire de l'Agenda 2030. Cette demande de la
commission intervient en guise de contre-projet à la motion de la CSEC-CN citée en
amont.
Pour en revenir à l'initiative cantonale issue du canton de Soleure, celle-ci reste vague
sur les mesures à prendre et incite le parlement à trouver des solutions sous la forme
d'objectifs de réduction du gaspillage alimentaire ainsi qu'au travers de mesures
concrètes. La CSEC-CE estime, elle, qu'il est difficile de fixer des objectifs
contraignants, aux vues de l'évolution future de la mise en place de l'Agenda 2030. Elle
considère, en outre, que les objectifs recherchés par l'initiative sont déjà remplis par
ce dernier et qu'il serait donc redondant d'accepter la proposition émanant du canton
de Soleure. Elle préfère à cela son postulat demandant au Conseil fédéral d'établir un
rapport dans les cinq ans sur l'objectif 12 de l'Agenda 2030, intitulé "Consommation et
production durable"; un objectif visant la réduction du gaspillage alimentaire de 50%
d'ici à 2030. 
Le sénateur glaronnais Werner Hösli (udc, GL) estime, quant à lui, que le postulat de la
commission est superflu. En effet, il constate que le Conseil fédéral a prévu de publier
un rapport début 2018 sur l'avancée des objectifs fixés dans le cadre de l'Agenda 2030
ainsi que sur la suite à donner. Il est alors de l'avis que l'assemblée fédérale peut
attendre la publication de ce rapport avant de demander l'établissement d'un rapport
spécifique sur l'objectif numéro 12, et propose donc de rejeter le postulat de la CSEC-
CE. 
La conseillère fédérale Doris Leuthard considère également que c'est demander un
rapport de trop, pour un sujet où beaucoup de rapports sont déjà publiés dans le cadre
des mesures prises pour la promotion d'une économie verte. 
A l'issue du vote, les sénateurs arrivent à une égalité du nombre de voix (17 pour les
deux camps, sans abstention) et c'est par la voix prépondérante de sa présidente, Karin
Keller-Sutter (plr, SG), que le postulat de la CSEC-CE est rejeté. 
Quant à l'initiative cantonale soleuroise, les sénateurs décident de suivre l'avis de leur
commission qui l'avait rejetée à l'unanimité moins trois absentions. Celle-ci passe donc
aux mains de la chambre du peuple. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.11.2017
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Auch in diesem Jahr stimmten die Räte zahlreichen Motionen zur Vereinfachung der
Mehrwertsteuer und zur Vereinheitlichung der Steuersätze zu. Der Nationalrat
überwies eine Motion der CVP, welche eine Verkürzung der Verjährungsdauer im
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer verankern wollte. Mit einer solchen könne das
Risiko für den Unternehmer, aufgrund ihm nicht bekannter Regelungen nicht
überwälzbare Steuern nachzahlen zu müssen, verkleinert werden und damit werde
seine Rechtssicherheit vergrössert. Die absolute Verjährungsfrist soll bei fünfzehn
Jahren bleiben. Auch eine Motion der FDP (Mo. 05.3741), welche bei der anstehenden
Revision des Mehrwertsteuergesetzes die Steuererhebung in den Bereichen
Rechtssicherheit und Verfahrensgerechtigkeit verbessern möchte, nahm der
Nationalrat an. Die FDP kritisiert mit dieser Motion, dass der Steuerpflichtige an die
abgegebene Quartalsabrechnung gebunden sei und bei einem Fehler den objektiven
Straftatbestand der Steuerhinterziehung verwirklicht habe. Die Verwaltung könne
jederzeit auf die Abrechnungen zurückkommen und der Steuerpflichtige geniesse erst
Rechtssicherheit, wenn die Verjährungsfrist von fünf Jahren abgelaufen sei. Diese Frist
könne allerdings durch die Verwaltung mit einfachsten Mitteln unterbrochen werden.
Eine Motion Leutenegger (fdp, ZH) (Mo. 05.3795) setzte sich für eine grundsätzliche
Vereinfachung der Verwaltung der Mehrwertsteuer ein und wurde ebenfalls
überwiesen. Eine Motion Müller (fdp, AG) (Mo. 05.3743) wollte, dass die
Mehrwertsteuerverwaltung keine Nachbelastungen allein gestützt auf formelle Mängel
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vornimmt, wenn sie erkennen kann, dass durch den formellen Mangel beim Bund kein
Steuerausfall entstanden ist. Eine letzte Motion in diesem Bereich von Nationalrat
Darbellay (cvp, VS) (Mo. 06.3873) verlangte, dass bei der Revision des
Mehrwertsteuergesetzes die Steuerausnahme in Artikel 18 für Sportvereine und
sportliche Anlässe beibehalten bleibt. Auch diese beiden Vorstösse fanden im
Nationalrat eine Mehrheit. 21

Der Nationalrat nahm drei Motionen an, welche Steueranreize für energieeffiziente
Sanierungsmassnahmen schaffen wollen. Einerseits eine Motion der CVP (Mo. 07.3031),
welche die Möglichkeit schaffen will, Spareinlagen steuerlich zu befreien oder zu
begünstigen, welche zweckgebunden in Investitionen für energieeffiziente Sanierungen
getätigt werden. Andererseits eine Motion Leutenegger (fdp, ZH), welche
werterhaltende sowie der Energieeffizienz und dem Umweltschutz dienende
Investitionen gemäss der Verordnung über den Abzug der Kosten von Liegeschaften des
Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer neu verteilt über mehrere Jahre und
nicht nur im Jahr der Investition ermöglichen will. Schliesslich eine Motion Müller (fdp,
AG) (Mo. 07.3010), welche die energetische Sanierung von älteren Bauten durch
fiskalische Anreize fördern will. 22

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Im Anschluss an die Debatte über die Reform der Mehrwertsteuer waren im Ständerat
eine Reihe von Motionen aus dem bürgerlichen Lager traktandiert, die alle auch
kleinere Anpassungen bei der Mehrwertsteuer vorschlugen (Triponez, Mo. 03.3622;
Schlüer, Mo. 04.3338; FDP-Fraktion,Mo. 05.3741; SVP-Fraktion, Mo. 05.3147 und Mo.
05.3302; Müller, Mo. 05.3743, Mo. 06.3261, Mo. 06.3262 und Mo. 08.3864;
Leutenegger, Mo. 05.3795; CVP-Fraktion, Mo. 05.3799, Mo. 05.3798 und Mo. 05.3800;
Darbellay, Mo. 06.3122). Sie wurden alle diskussionslos abgelehnt, da ihre Anliegen in
die Reformvorlage aufgenommen worden waren. 23

MOTION
DATUM: 02.06.2009
NATHALIE GIGER

Um bestehende Einnahmelücken bei der Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden
Einkaufsverkehr zu schliessen, wollte Peter Hegglin (cvp, ZG) im Juni 2017 den
Bundesrat beauftragen, mit den Nachbarstaaten diesbezüglich Regelungen zu
definieren. Zum Beispiel sollte die Mehrwertsteuer aus dem Nachbarstaat und der
Schweiz beim Grenzübertritt miteinander verrechnet und nur die Differenz
zurückerstattet werden oder die Staaten sollten auf Mehrwertsteuerrückerstattungen
verzichten und stattdessen die entsprechende Summe direkt dem Nachbarstaat
überweisen. In der Begründung seines Vorstosses betonte Hegglin, dass dem Staat
durch Schweizer Einkaufstouristen zwischen CHF 600 Mio. und 1 Mrd. an Steuern und
Gebühren entgingen. Dadurch umgingen die Einkaufstouristen teilweise ihren Beitrag
zur Finanzierung des staatlichen Dienstleistungsangebots der Schweiz, das sie trotzdem
nützten. Der Bundesrat erachtete die Vorschläge des Motionärs als problematisch:
Einerseits würde nicht die Zollverwaltung, sondern die Verkäufer oder private
Dienstleistungsunternehmen die Mehrwertsteuer zurückerstatten. Andererseits müsste
die Schweiz, wenn die Mehrwertsteuer direkt an die Nachbarstaaten überwiesen
werden sollte, die Differenz zu den höheren Mehrwertsteuern in den Nachbarstaaten
erheben; keine Regelung gäbe es zudem für alle übrigen Staaten. Problematisch sei für
eine solche Lösung auch die Zugehörigkeit der Nachbarstaaten zur europäischen
Zollunion. Die Höhe des Steuerausfalls könne der Bundesrat überdies nicht beziffern,
dazu sei jedoch ein Bericht zu einem Postulat der FK-NR in Arbeit. Folglich empfahl der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Motion und gab einem
Ordnungsantrag Noser (fdp, ZH) Folge. Dieser hatte eine Zuweisung an die WAK-SR
beantragt, da diese in Kürze bereits die Motion Hösli (svp, GL; Mo. 17.3131) vorberate
und in diesem Rahmen gleich beide Vorstösse diskutieren könne. 24
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Finanz- und Ausgabenordnung

Ausführlichere Diskussionen als zur anderen, zeitgleich eingereichten Motion der SVP-
Fraktion zur Analyse und Reduktion der gebundenen Ausgaben führten die FK-SR sowie
der Ständerat zur Motion für eine umfassende Aufgabenprüfung bei den
Staatsausgaben. Zuerst entschied die FK-SR, den letzten Satz der Motion zu streichen,
da ihr nicht klar war, ob dieser eine Reduktion der Staatsausgaben um fünf Prozent
oder um fünf Prozentpunkte beinhaltete. Dieser modifizierte Vorschlag scheiterte
jedoch mit 5 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung in der Kommission, worauf eine
Minderheit Hösli (svp, GL) Annahme der vom Nationalrat gutgeheissenen Version
beantragte, da Kommissionsminderheiten im Zweitrat keine geänderten Versionen
einreichen können.
Die Kommissionsmehrheit begründete ihre ablehnende Haltung damit, dass das
Parlament zwar Sparen im Allgemeinen üblicherweise befürworte, konkrete
Sparvorhaben aber jeweils am Widerstand der betroffenen Kreise scheiterten. In der
Ständeratsdebatte bekräftige Finanzminister Maurer letzteren Punkt noch einmal: So
hätte man in derselben Woche bei der Debatte um Agroscope mit einer kleinen
Korrektur einen grossen Effizienzgewinn erzielen können, aber durch Annahme der
Motion darauf verzichtet. Er bat daher den Rat darum, die Motion der SVP-Fraktion
abzulehnen und stattdessen bei den geplanten strukturellen Reformen mit 62
konkreten Massnahmen Hand zu bieten. Der Ständerat folgte diesem Antrag und lehnte
die Motion mit 16 zu 23 Stimmen ab. 25

MOTION
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Sommersession 2015 schoben sich National- und Ständerat das Konsolidierungs-
und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014), das vom Nationalrat in der
vorangegangenen Sondersession nach 18 Monaten Pause wieder behandelt worden war,
mit immer höherer Taktrate gegenseitig zu. Im Unterschied zum Nationalrat wollte die
kleine Kammer in der ersten Lesung weder bei der Verzinsung der IV-Schuld noch im
Bereich der Bundesbeiträge an den Kulturgüterschutz Differenzen zu den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen schaffen. Einzig bei den geplanten
Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft wich sie auf Antrag ihrer vorberatenden
Finanzkommission (FK-SR) vom bundesrätlichen Vorschlag, CHF 56,7 Mio. weniger
auszugeben, ab. Der Ständerat zog die Variante der FK-SR, die sich mit 7 zu 4 Stimmen
dafür ausgesprochen hatte, bei den Bauern CHF 30 Mio. einsparen zu wollen, und damit
auf ihren Vorschlag im Rahmen des Voranschlages 2015 zurückgekommen war, einer
Minderheit Fetz (sp, BS), die den Vorschlag des Bundesrates unterstützte, mit 35 zu 6
Stimmen bei 1 Enthaltung und einer Minderheit Hösli (svp, GL), die wie der Nationalrat
keine Kürzungen bei der Landwirtschaft vornehmen wollte, mit 22 zu 17 Stimmen bei 3
Enthaltungen vor. Neun Tage später hielt der Nationalrat in der zweiten Lesung trotz
des Antrags seiner Finanzkommission (FK-NR), bei der Verzinsung der IV-Schuld dem
Ständerat zu folgen, an allen Differenzen fest. Der Ständerat lenkte seinerseits vier Tage
später, wenn auch knapp und entgegen der Empfehlung der FK-SR, die am Entscheid
der ersten Lesung festhalten wollte, bei den Massnahmen im Bereich der
Landwirtschaft ein. Mit 22 zu 21 Stimmen setzte sich diesmal die Minderheit Hösli
durch, womit die Bauern definitiv von einer Sparrunde verschont blieben. Bereits am
Folgetag ging das KAP 2014 im Nationalrat in die dritte Lesung. Die FK-NR beantragte
der grossen Kammer nun, bei beiden verbleibenden Differenzen auf die Linie des
Ständerates einzuschwenken – mit Erfolg. Mit 96 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung
stimmte der Nationalrat dem Vorschlag des Bundesrates zu, die IV-Schuld bei der AHV
neu nur noch mit 1% zu verzinsen und damit CHF 132,5 Mio. einzusparen. Die
"unheilige" Allianz aus SVP, SP und Grünen, die sich im Mai noch geschlossen gegen den
Vorschlag gestellt hatte, war auseinandergebrochen. 31 der 46 an der Abstimmung
teilnehmenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SVP stimmten nun für den
Sparvorschlag des Bundesrates. Die Einsparung von CHF 0,7 Mio. bei den Beiträgen des
Bundes für die Kulturgüterschutz-Dokumentation der Kantone wurde ihrerseits mit 112
zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen gefasst. Daran änderte sich auch in der
Schlussabstimmung, die am 19. Juni 2015 und damit exakt zweieinhalb Jahre nach dem
Einreichen der Vorlage stattfand, nichts mehr. Das Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket 2014 entlastete in seiner Endfassung die Bundesfinanzen
um einen Betrag von insgesamt CHF 631 Mio. 26
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In der Herbstsession 2016 behandelte der Ständerat als Erstrat das
Stabilisierungsprogramm 2017-2019. Roberto Zanetti (sp, SO) stellte einen
Minderheitsantrag auf Rückweisung, der den Auftrag an den Bundesrat beinhaltete, die
Berechnung des Konjunkturfaktors an die makroökonomischen Gegebenheiten
anzupassen und entsprechend die Handhabung der Schuldenbremse zu überprüfen.
Die kleine Kammer lehne diesen Antrag mit 31 zu 13 Stimmen und der Begründung ab,
dass die Schuldenbremse nicht in Frage gestellt werden sollte. Bei der Behandlung des
Programms reduzierte der Ständerat die Sparanstrengungen des Bundesrates deutlich.
Während der Bundesrat Einsparungen von CHF 796 Mio. (2017), CHF 898 Mio. (2018) und
CHF 978 Mio. (2019) vorgesehen hatte, verringerte die kleine Kammer diese auf CHF 652
Mio. (2017),  637 Mio. (2018) und 702 Mio. (2019). Insbesondere bezüglich der
Landwirtschaft und der Bildung zeigte sich der Ständerat grosszügig: Bei der
Landwirtschaft strich er sämtliche Sparmassnahmen bei den Direktzahlungen (CHF 62-
69 Mio. jährlich), da die Einkommen der Bauern – wie Peter Hegglin (cvp, ZG)
argumentierte – bereits sehr tief wären und sich Letztere gerade erst auf die neuen
Zielsetzungen, Grundlagen und Rahmenbedingungen der Agrarpolitik 2014-2017
eingestellt hätten. Unverändert beliess der Ständerat die Vorlage des Bundesrates
bezüglich der Investitionskredite und der landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.
Bei den Bildungsausgaben reduzierte er den vom Bundesrat vorgeschlagenen
Sparbetrag um CHF 74-108 Mio. und folgte damit dem Antrag Noser (fdp, ZH) als
Sprecher der WBK-SR. Als Kantonsvertreter verzichtete der Ständerat zudem gegen den
Willen des Bundesrates darauf, die Integrationsbeiträge an die Kantone sowie die
Bundesanteile an den Krankenkassenprämien-Verbilligungen zu reduzieren, da dies zu
einer Mehrbelastung der Kantone geführt hätte. Zusätzlich zu den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Sparanstrengungen wollte die FK-SR hingegen bei der
Entwicklungshilfe sparen. Als Befürworter dieser zusätzlichen Reduktion um weitere
CHF 100 Mio. argumentierte zum Beispiel Philipp Müller (fdp, AG), dass die
diesbezüglichen Ausgaben in den letzten Jahren stetig angestiegen seien, ihre Wirkung
hingegen fraglich sei. Werner Hösli (svp, GL) ergänzte, dass die bisherigen Zahlungen
offensichtlich die steigenden Asylkosten nicht hatten verhindern können. Christian
Levrat (sp, FR) rief dementgegen in Erinnerung, dass das Parlament die APD-Quote –
also den prozentualen Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am
Bruttonationaleinkommen – im Februar 2011 auf 0,5 Prozent des
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöht hatte. Zudem könne die zusätzliche Reduktion
gemäss Bundesrat Burkhalter zur Streichung ganzer Projekte in Nordafrika, dem
Mittleren Osten und Afghanistan führen. Knapp entschied sich der Ständerat mit 25 zu
19 Stimmen gegen seine Kommission und erhöhte den Sparbetrag bei der
Entwicklungshilfe nicht zusätzlich. In der Wintersession 2016 befasste sich der
Nationalrat mit diesem Geschäft. 27
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Voranschlag

In der Wintersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Voranschlag 2016, der
vom Bundesrat im August verabschiedet worden war und Einsparungen im Umfang von
CHF 1,3 Mrd., davon nach Angaben von Finanzministerin Widmer-Schlumpf rund CHF
870 Mio. Querschnittkürzungen, vorsah. Der als Erstrat fungierende Ständerat schuf in
der ersten Lesung nur gerade eine Differenz zum Budgetvorschlag des Bundesrates. Auf
Antrag seiner Finanzkommission (FK-SR) hiess er diskussionslos eine Aufstockung des
Budgets für die Dachverbände der Familienorganisationen um CHF 770'000 auf neu
CHF 2 Mio. gut. Ein Minderheitsantrag Häberli-Koller (cvp, TG), der die Ausfuhrbeiträge
für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte („Schoggigesetz“) um CHF 26,7 Mio. auf
CHF 94,6 Mio. erhöhen wollte, scheiterte knapp mit 21 zu 23 Stimmen. Ebenso wurden
Einzelanträge der Ständeräte Engler (cvp, GR), der die Beiträge an Schweiz Tourismus
(19 zu 25 Stimmen) und für die Exportförderung (18 zu 23 Stimmen) aufstocken wollte,
und Baumann (cvp, UR), der die Direktzahlungen an die Landwirtschaft auf dem Niveau
des Vorjahres (CHF 2,8 Mrd.) belassen wollte (19 zu 21 Stimmen), abgelehnt. Grössere
Anpassungen am bundesrätlichen Vorschlag nahm der Nationalrat vor. Gleich zu Beginn
der Verhandlungen nahm die grosse Kammer mit 103 zu 84 Stimmen den Antrag einer
von SVP, FDP und GLP unterstützen Minderheit Vitali (fdp, LU) an, die die Sach- und
Betriebsausgaben des Bundes um CHF 125 Mio. kürzen und damit auf das Niveau des
Jahres 2014 zurückschrauben wollte. Die von einer Minderheit Schibli (svp, ZH)
geforderten Querschnittskürzungen bei den Bundesausgaben (CHF 3,1 Mrd.) und beim
Personalaufwand (CHF 162 Mio.) gingen dem Nationalrat dann aber zu weit und wurden
deutlich abgelehnt. Hingegen hiess die grosse Kammer mit 92 zu 91 Stimmen eine von
einer Minderheit Pieren (svp, BE) geforderte Reduktion der Mittel für Massnahmen im
Bereich der Geschlechtergleichstellung um CHF 2 Mio. gut. Der Landwirtschaft sprach
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der Nationalrat für 2016 indes mehr Mittel zu, als vom Bunderat vorgesehen gewesen
war. Bei den Direktzahlungen an die Bauern und beim Schoggigesetz folgte die grosse
Kammer mit 125 zu 56 Stimmen bzw. 117 zu 72 Stimmen den Mehrheitsanträgen ihrer
Finanzkommission (FK-NR) und sprach sich dafür aus, die Beiträge im Vergleich zu 2015
nicht zu kürzen. In der zweiten Lesung hielt der Ständerat in sämtlichen Punkten am
Vorschlag des Bundesrates fest, wobei bei den landwirtschaftlichen Differenzen
wiederum nur wenige Stimmen den Ausschlag gaben. Der Nationalrat schwenkte
seinerseits in der zweiten Lesung bei einer Differenz auf die Linie des Ständerates um.
Mit 112 zu 77 Stimmen sprach er sich gegen die Budgetkürzung bei den Massnahmen zur
Gleichstellung aus. Die gesamte SVP und ein Drittel der FDP-Liberalen-Fraktion hatten
für die Kürzung gestimmt. Von den verbleibenden Differenzen konnte in der dritten und
letzten Beratungsrunde dann nur noch eine bereinigt werden. Die kleiner Kammer
folgte mit 23 zu 21 Stimmen einer Minderheit Hösli (svp, GL) und stimmte damit dem
Vorschlag des Nationalrats zu, die Landwirtschaft nach 2015 auch 2016 mit
Direktzahlungen in der Höhe von CHF 2,8 Mrd. zu unterstützen. Damit musste der
Voranschlag wie bereits im Vorjahr vor die Einigungskonferenz. 28

Der Nachtrag II zum Voranschlag 2017 beinhaltete neun Nachtragskredite in der Höhe
von insgesamt CHF 107 Mio. Mehr als die Hälfte davon (CHF 60 Mio.) beantragte das
Eidgenössische Personalamt zur Abfederung der Senkung des technischen Zinssatzes
bei der Pensionskasse des Bundes, der Publica. Der Bundesrat wollte die für die
Versicherten dadurch entstehenden Leistungseinbussen von 10 Prozent durch eine
einmalige Einlage von CHF 160 Mio. auf die Altersguthaben und durch eine Erhöhung
der Sparbeiträge auf maximal 5 Prozent reduzieren. Dies sollte mittels dreier Tranchen
in den Jahren 2017 (70 Mio.), 2018 (70 Mio.) und 2019 (26 Mio.) geschehen, wovon CHF 10
Mio. der ersten Tranche mit den Sammelkrediten des EPA kompensiert würden. Im
Gegenzug würden die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung in Übereinstimmung mit
der Motion Dittli (fdp, UR) 2018 auf einen Teuerungsausgleich verzichten. 
Weitere CHF 32 Mio. beantragte der Bundesrat nachträglich für Zahlungen bezüglich
der Erweiterung der EU, wobei dieser Kredit grösstenteils Rückerstattungen an die
Partnerstaaten für deren Projektausgaben beinhaltete. Dieser Nachtrag war nötig
geworden, weil provisorische Auszahlungspläne oft nicht eingehalten werden konnten,
sei es aufgrund von Projektverzögerungen durch komplexe Beschaffungsverfahren und
Einsprüche, aufgrund der Frankenaufwertung oder weil für das Jahr 2016 geplante
Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen erst im Jahr 2017 getätigt werden konnten.  
Die restlichen knapp CHF 15 Mio. verteilten sich auf sieben weitere Projekte. Der Kredit
zur Zahlung von Vergütungszinsen in der Höhe von CHF 6.2 Mio. war mit der
Autorisierung der FinDel bereits als Vorschuss ausbezahlt worden. Die
Vergütungszinsen werden aufgrund des NFB in einem eigenen Kredit verbucht, jedoch
war im Voranschlag 2017 aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids zur Umsatzabgabe
und eines Rechtsfalls bei der Mehrwertsteuer zu wenig Geld budgetiert worden. Da
aber die Vergütungszinsen jeweils innert 30 Tagen fällig werden, war ein Vorschuss
nötig geworden. 

In der Wintersession 2017 behandelte zuerst der Ständerat das Geschäft gemeinsam mit
dem Voranschlag 2018. Umstritten waren lediglich die flankierenden Massnahmen zur
Senkung des technischen Zinssatzes bei der Publica. Eine Minderheit Hegglin (cvp, ZG),
unterstützt von Werner Hösli (svp, GL), beantragte, diesen Nachtragskredit abzulehnen.
Beide Ständeräte betonten, dass es für sie – und offensichtlich auch für die
Bundesverwaltung, die ihnen keine entsprechenden Unterlagen in nützlicher Frist
liefern konnte – schwierig sei, „den Beschluss und seine Folgen im Vergleich zu
Leistungen anderer Körperschaften ein[zu]schätzen“. Bisher seien aber die
Vorsorgewerke des Bundes grosszügig gewesen, vermutlich auch deutlich grosszügiger
als diejenigen der Steuerzahler. Zudem würden diese Einlagen nicht zur Stabilisierung
der Kasse beitragen, so dass bei einer paritätischen Ausfinanzierung einer allfälligen
zukünftigen Unterdeckung der Bund wiederum werde zahlen müssen. Aus einem
anderen Gesichtspunkt kritisierte Christian Levrat (sp, FR) den Vorschlag: Dadurch dass
die Rekapitalisierung auf Kosten des Teuerungsausgleichs – der 2018 etwa CHF 33 Mio.
ausmache – zustande komme, sei der hier bezahlte Betrag in fünf Jahren bereits wieder
hereingeholt. Somit würde die Senkung des technischen Zinssatzes in den kommenden
Jahren ausschliesslich von den Arbeitnehmenden bezahlt. Dies sei ein schlechter Deal
für die Bundesangestellten. Zudem lägen die Leistungen der Publica höchstens im
Mittelfeld, vor allem verglichen mit Pensionskassenleistungen von Grossunternehmen.
Finanzminister Maurer betonte, dass dieses Paket eine Kompromisslösung mit den
Personalverbänden darstelle und der Bund bei Lohnerhöhungen im Vergleich zur
Privatwirtschaft eher hinterherhinke. Auch der Bund sei aber darauf angewiesen, die
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besten Mitarbeitenden anheuern zu können. Zudem hätten die Bundesangestellten seit
dem Jahr 2000 deutlich mehr an den Primatwechsel bezahlt als der Bund. Wie bereits
die FK-SR entschied sich auch der Ständerat, dem Bundesrat in diesem Anliegen zu
folgen. Mit 24 zu 19 Stimmen (2 Enthaltungen) nahm er den Nachtragskredit an. 29

Im Vergleich zum Nationalrat bereinigte der Ständerat den Voranschlag 2019 in
deutlich kürzerer Zeit und deutlich einhelliger: In den meisten Kommissionsanträgen
folgte der Ständerat stillschweigend ohne Gegenantrag dem Entwurf des Bundesrates
und schuf so einige Differenzen zum Erstrat. Diskussionslos und stillschweigend sprach
sich der Ständerat auch für die vom Bundesrat beantragte und vom Nationalrat
abgelehnte Aufstockung des Funktionsaufwands der EFK aus.
Länger diskutiert wurde hingegen über die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.
Hier hatte die FK-SR keine Änderung zum bundesrätlichen Vorschlag vorgesehen. Beat
Rieder (cvp, VS) erklärte jedoch dem Rat im Rahmen seines Antrags die Problematik des
Bundesstrafgerichts ausführlich: Mitte 2017 hatte man eine neue Berufungskammer für
das Bundesstrafgericht geschaffen, die sowohl den Sachverhalt als auch die
Rechtsanwendung mit voller Kognition von Urteilen überprüfen soll. Aus der geringen
Anzahl Fälle, mit denen gerechnet worden war, wurden alleine im Jahr 2017 über 70
Urteile, wofür die auf 300 Stellenprozente erhöhte Personalausstattung nicht
ausreichte. Deshalb entschied der Nationalrat stillschweigend, für die
Berufungskammer eine eigene Budgetposition zu schaffen und diese um CHF 1 Mio. auf
CHF 2.9 Mio. aufzustocken. Mit seinem Einzelantrag beabsichtigte Rieder, diesbezüglich
dem Nationalrat zu folgen. Ulrich Meyer, Präsident des Bundesgerichtes, begrüsste im
Namen des Bundesgerichts die Änderung des Nationalrats. In der Folge beantragte
Hannes Germann (svp, SH) als Präsident der FK-SR den Rückzug des Mehrheitsantrags,
wogegen die übrigen Kommissionsmitglieder keine Einwände äusserten und wodurch
der Antrag Rieder angenommen wurde. 
Die andere grössere Debatte drehte sich um die Frage, welche Beträge zu den
verschiedenen WBF-Positionen genau «Dittli-konform» (Anita Fetz, sp, BS) sind, also
mit der Motion von Josef Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) übereinstimmen, gemäss der die
Teuerung nur ausgeglichen werden soll, wenn sie anfällt. Finanzminister Maurer bat den
Rat diesbezüglich, auf die vorgeschlagenen Erhöhungen der Beträge – die FK-SR schlug
in zwei Fällen einen Mittelweg zwischen Bundesrat und Nationalrat vor und sprach sich
ansonsten für die von der grossen Kammer vorgenommenen Korrekturen aus – zu
verzichten. Man habe die Teuerung bei der ganzen Verwaltung entsprechend der
Motion Dittli herausgerechnet; es sei daher nicht fair, hier die Beträge wieder um die
Teuerung zu erhöhen. Dem widersprach jedoch Anita Fetz: Ein rückwirkender
Teuerungsausgleich, wie ihn der Bundesrat vorgenommen habe, sei nicht Teil der
Motion Dittli. Jedoch habe man im Vergleich zum Nationalrat die aktuelle Teuerung
herausgerechnet, wodurch die teilweise unterschiedlichen Anträge zur grossen
Kammer zu erklären seien. Trotz der Beteuerungen des Finanzministers, dass die
Teuerung bei allen Budgetpositionen gleichermassen berücksichtigt worden sei, nahm
der Ständerat sämtliche Mehrheitsanträge der Finanzkommission zum WBF an und
schuf dadurch auch einige Differenzen zum Nationalrat. 
Kurios mutete schliesslich ein Antrag Hösli (svp, GL) an: Ebenso wie ein im Nationalrat
unterlegener Minderheitsantrag Gmür (cvp, SZ) forderte dieser den Verzicht auf die
Aufstockung des Grenzwachtkorps, obwohl die SVP-Fraktion im Nationalrat die von der
FK-NR vorgeschlagene Aufstockung klar befürwortet hatte. Werner Hösli begründete
den Antrag damit, dass die Standesinitiativen mit Forderung einer Aufstockung des
Grenzwachtkorps aus dem Jahr 2015 stammten, «als sich unsere Grenzbevölkerung zu
Recht in ihrer Sicherheit gefährdet sah». Dies sei jetzt aber nicht mehr der Fall und da
durch die Zusammenlegung der operativen Einheiten von Grenzwachtkorps und Zoll
und der Einführung von DAZIT im administrativen Bereich Personal gespart werden
könne, brauche es diese Aufstockung nicht. Dem stimmte auch Finanzminister Maurer
zu und staunte über die «verkehrte Welt»: «Normalerweise wollen Sie uns Stellen, die
wir Ihnen beantragen, streichen. Hier wollen Sie uns Stellen geben, die wir eigentlich
nicht brauchen.» Der Ständerat sprach sich jedoch in Übereinstimmung mit dem
Nationalrat ebenfalls für die Finanzierung der 44 neuen Stellen aus, tat dies mit 21 zu 20
Stimmen bei 1 Enthaltung jedoch deutlich knapper als die grosse Kammer.  
Ansonsten stimmte der Ständerat dem Erstrat bei zahlreichen Budgetpositionen zu.
Unter anderem stimmte er für die Aufstockung der Budgets des Alpinen Museums
Schweiz, der internationalen Sportanlässe zur Durchführung der Rad-WM in Aigle sowie
der Sicherheitsuntersuchungsstelle, deren Erhöhung der Bundesrat in einer
Nachmeldung aufgrund des Unfalls der Ju-Air beantragt hatte. Differenzen schuf er
unter anderem bezüglich des BAG, der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig
Aufgenommene und Flüchtlinge, des Zivildienstes und des Sach- und Betriebsaufwands,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.89 - 01.01.19 21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bei denen der Ständerat entsprechend dem bundesrätlichen Vorschlag mehr Geld
sprechen wollte als der Nationalrat. Bei der Landwirtschaft und diversen
Bildungspositionen hatte sich der Nationalrat grosszügiger gezeigt als die
Ständekammer. 
Einstimmig mit 42 zu 0 respektive 43 zu 0 Stimmen nahm der Ständerat sämtliche zum
Budget gehörigen Bundesbeschlüsse an. 30

Finanzausgleich

«Historischer Kompromiss» (Hannes Germann; svp, SH), «gelebte Solidarität» (Werner
Hösli; svp, GL), «Garant für einen funktionierenden Föderalismus und auch für den
nationalen Zusammenhalt» (Peter Hegglin; cvp, ZG). Mit diesen, grossen Enthusiasmus
demonstrierenden Worten begann die Debatte zum Bundesgesetz über den Finanz-
und Lastenausgleich (FiLaG) in der Wintersession 2018 im Ständerat. Auch die FK-SR
hatte zuvor in ihrer Medienmitteilung vom Oktober 2018 betont, die Vorlage sei
«ausgewogen» und trage den Interessen der Geber- und Nehmerkantone sowie des
Bundes Rechnung. Entsprechend eindeutig nahm sie diese mit 10 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. Ganz so einhellig wie es zu Beginn der Debatte den Anschein machte,
war die Stimmung im Rat dann aber doch nicht. Raphaël Comte (fdp, NE) kritisierte die
allgemeine Haltung, den Antrag der KdK als heiligen Text und somit als unabänderlich
darzustellen. Der Bundesrat hatte dem Parlament nämlich eine im Vergleich zum
Vernehmlassungsentwurf unveränderte Version vorgelegt, obwohl eine Minderheit der
Kantone Vorbehalte angemeldet hatte – darunter auch Neuenburg – oder den Entwurf
als Ganzes gar ablehnte. Beat Rieder (cvp, VS) ergänzte diese Kritik durch die Sicht eines
Vertreters eines der beiden Kantone, die sich in der Vernehmlassung gegen die Vorlage
ausgesprochen hatten: Die Reduktion der Finanzierung des Fonds um CHF 400 Mio.
komme einer Schwächung des Finanzausgleichs gleich, zudem seien die Auswirkungen
der Revision einseitig zulasten der Nehmerkantone verteilt, bemängelte er. Denn
während die Geberkantone dadurch jährlich zwischen CHF 6 Mio. und CHF 43 Mio.
einsparen könnten, müssten die Nehmerkantone jährlich Verluste zwischen CHF 6 Mio.
und CHF 146 Mio. tragen. «Die Vorlage taugt nur, wenn die fiskalpolitischen Disparitäten
zwischen den reichen und den armen Kantonen kleiner und nicht grösser werden», rief
er den Zweck der NFA in Erinnerung. Er bat den Rat deshalb um die Unterstützung
zweier Minderheitsanträge, welche den Verwendungszweck der frei werdenden Mittel
des Bundes ändern und so die Verluste der ressourcenschwächsten Kantone stärker
abfedern sollten. 
Der erste Minderheitsantrag Fournier (cvp, VS) verlangte, den über die Jahre
abnehmenden Betrag für die Abfederungsmassnahmen durch einen gleich bleibenden
Durchschnittswert zu ersetzen. Die Beteuerungen von Hannes Germann, verschiedenen
anderen Ständerätinnen und Ständeräten sowie von Finanzminister Maurer, wonach die
Bestimmung bezüglich des über die Jahre abnehmenden Betrags den Kompromiss erst
ermöglicht hätte und dieser durch diesen Minderheitsantrag gefährdet sei, bestritt
Christian Levrat (sp, FR) vehement. Mit 34 zu 8 Stimmen entschied sich der Ständerat
dennoch für den bundesrätlichen Vorschlag. Auch der zweite Minderheitsantrag
Fournier mit der Forderung, die Abfederungsmassnahmen nicht pro Kopf, sondern
entsprechend den Verlusten durch die Neuregelung zu verteilen, wurde mit 33 zu 10
Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Alle übrigen Punkte passierten die grosse Kammer
diskussionslos und auch in der Gesamtabstimmung stellte sich der Ständerat deutlich
hinter die Vorlage: Mit 37 zu 3 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nahm er die Vorlage an. Die
ablehnenden Voten stammten – wie bereits in der Vernehmlassung – von der
Vertreterin und dem Vertreter des Kantons Jura und des Kantons Wallis, wobei der
zweite Walliser Vertreter Jean-René Fournier (cvp, VS) als Ratspräsident keine Stimme
abgab. 31
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Les Chambres ont en outre approuvé l’introduction de mesures incitatives à
destination principalement des propriétaires immobiliers. À la suite du Conseil
national, le Conseil des Etats a adopté la motion de la CEATE-CN (Mo. 06.3015)
demandant l’introduction dans le droit du bail du principe selon lequel les
améliorations écologiques constituent des prestations supplémentaires, ainsi qu’une
liste des mesures considérées comme des améliorations écologiques. (Concernant
cette modification du droit du bail, cf. ici.) Il s’agit d’inciter les propriétaires à mettre
en œuvre des mesures d’économie d’énergie en leur permettant d’en reporter le coût
sur les loyers. La Chambre basse a pour sa part approuvé par 93 voix contre 75 une
motion Bäumle (verts libéraux, ZH) (Mo. 06.3762) chargeant le Conseil fédéral de
présenter une modification de la loi sur l’énergie introduisant un soutien financier de la
Confédération et des cantons pour la construction et la transformation de bâtiments
selon les standards Minergie et Minergie-P. Le motionnaire souhaite développer les
incitations financières existantes de telle sorte que la Confédération (pour 75%) et les
cantons (pour 25%) prennent à leur charge au minimum 60% du surcoût imputable aux
standards Minergie. Le groupe démocrate-chrétien (Mo. 07.3031) a pour sa part
proposé de réviser la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et
des communes (LHID) pour exonérer d’impôts le capital épargné destiné à financer des
assainissements ou d’autres mesures améliorant l’efficacité énergétique des
immeubles. Malgré l’opposition du gouvernement, le Conseil national a approuvé cette
motion par 118 voix contre 57. Dans le même sens, la Chambre basse a adopté par 132
voix contre 47 une motion Leutenegger (prd, ZH) visant à modifier l’ordonnance sur la
déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôts fédéral
direct pour permettre une répartition de l’investissement déductible sur plusieurs
années, et non plus sur une seule. 32

MOTION
DATUM: 01.10.2007
NICOLAS FREYMOND

Le 3 septembre, le ministre de l’énergie a présenté et mis en consultation les plans
d’action « Efficacité énergétique » et « Energies renouvelables » de mise en œuvre
de la stratégie du Conseil fédéral pour les années 2007-2020. Le premier comprend
dix-huit mesures notamment dans les domaines des bâtiments, de la mobilité, des
appareils et moteurs électriques, de la recherche et du transfert de technologies. Se
fondant sur les recommandations de SuisseEnergie et concrétisant les motions Bäumle
(Mo. 06.3762), Donzé (Mo. 06.3185), Leutenegger (Mo. 07.3385), Leuthard (Mo. 06.3134),
groupe démocrate-chrétien (Mo. 07.3031), CEATE-CN (Mo.06.3015) et CEATE-CE (Mo.
07.3169), ainsi que les deux postulats Heim (Po. 05.3703 et Po. 06.3452), le plan
d’action a pour objectif, d’ici 2020, de réduire la consommation d’énergies fossiles de
1,5% par année, de stabiliser celle d’électricité au niveau de 2006 et d’encourager un
comportement énergétiquement responsable de la part des entreprises, des
particuliers et des pouvoirs publics. Le second plan d’action vise quant à lui à accroître,
d’ici 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation globale d’au moins
50% (de 16,2% aujourd’hui à 24%) au moyen de huit mesures en particulier dans les
domaines de la production de chaleur, de la force hydraulique, des carburants
biogènes, de la recherche et du transfert de technologies. Les deux plans prévoient
l’édiction de nouvelles normes, l’instauration d’incitations financières, une réforme
écologique de la fiscalité et la formulation de recommandations à destination des
cantons. Si certaines mesures sont immédiatement applicables, d’autres nécessitent
par contre des modifications d’ordonnances et de lois existantes qui seront soumises
au parlement d’ici fin 2008. Les réactions ont été contrastées. D’un côté, les
organisations environnementales (WWF, Greenpeace, ATE, etc.) ont trouvé les objectifs
et les moyens prévus insuffisants et peu ambitieux. À l’inverse, Economiesuisse a jugé
irréaliste l’objectif d’accroître de 50% la part des énergies renouvelables, tandis que
l’Association des transporteurs routiers, l’UDC et le PRD ont refusé catégoriquement la
création d’une taxe sur le CO2 sur les carburants fossiles d’un taux maximal de 50
centimes/litre. Le PS et les Verts ont accueilli favorablement les vingt-six mesures
proposées, ces derniers les ont toutefois estimées insuffisantes. 33
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Enfin, le parlement a débattu des propositions d’incitations à destination des privés. Le
Conseil des Etats a approuvé, par 26 voix contre 7, une motion Simonetta Sommaruga
(ps, BE) (mo. 08.3570) visant à encourager les propriétaires à améliorer le rendement
énergétique de leurs bâtiments par une meilleure information, par des incitations
fiscales, ainsi que par l’affectation d’une partie du produit de la taxe sur le CO2. La
chambre haute a en outre traité les motions en cette matière adoptées par le Conseil
national l’année précédente. Elle a ainsi adopté la motion Leutenegger (prd, ZH) visant à
modifier l’ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le
cadre de l’impôt fédéral direct pour permettre une répartition de l’investissement
déductible sur plusieurs années (une seule actuellement). Sur proposition de sa CEATE
et à la demande du Conseil fédéral, elle l’a cependant transformée en mandat
d’examen, de sorte qu’elle soit examinée dans le contexte plus large des mesures de
performance énergétique. Elle a fait de même avec la motion du groupe démocrate-
chrétien (mo. 07.3031) du Conseil national visant à réviser la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) pour exonérer
de l’impôt le capital épargné destiné à financer des assainissements améliorant
l’efficacité énergétique des immeubles. Le Conseil fédéral a reçu le mandat d’examiner
et de faire rapport sur l’opportunité d’une telle révision de la LHID. Dans les deux cas, la
CEATE-CE a rappelé que, depuis le dépôt et l’adoption de ces motions par le Conseil
national, le DETEC a présenté un plan d’action et qu’un programme de mesures
concrètes était en préparation. Elle a également souligné que les déductions existantes
entraînent une complexification excessive du système fiscal et que ces incitations ne
sont ni efficaces, ni efficientes. Le Conseil des Etats a en outre rejeté une motion
Müller (prd, AG) (mo. 07.3010) allant dans le même sens, au motif qu’elle aurait permis
de déduire un montant supérieur à l’investissement consenti pour la rénovation. 34

MOTION
DATUM: 16.12.2008
NICOLAS FREYMOND

Les chambres ont discuté une série de propositions concernant les incitations fiscales
à l’assainisement énergétique des bâtiments. Le Conseil national, tout d’abord, s’est à
nouveau penché sur la motion Leutenegger (plr, ZH) visant à rendre possible une
répartition de l’investissement déductible sur plusieurs années (contre une seule
actuellement) après que le Conseil des Etats, souhaitant éviter que cette innovation ne
complexifie excessivement le système fiscal, l’a transformée en mandat d’examen,
l’année précédente. La commission de l’économie et des redevances du Conseil
national (CER-CN) a regretté la décision de la chambre haute, estimant qu’elle équivaut
à un renoncement à obliger le Conseil fédéral à mettre en œuvre la modification
proposée. Pour cette raison, elle a déposé elle-même une motion (mo. 09.3354)
reprenant la proposition originelle du député Leutenegger. Se ralliant à l’avis de sa
commission, le plénum a rejeté la motion amendée par le Conseil des Etats et adopté,
par 115 voix contre 52, la motion de sa CER. Le Conseil national a par contre suivi le
Conseil des Etats concernant la transformation en mandat d’examen de la motion du
groupe démocrate-chrétien visant à réviser la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID) pour exonérer de l’impôt le capital
épargné destiné à financer des assainissements. En outre, les chambres ont transmis au
Conseil fédéral une motion de la CER-CE (mo. 09.3014)  visant à renforcer l’efficacité et
l’efficience des déductions fiscales à travers l’adoption d’une méthode de calcul tenant
compte de standards énergétiques minimaux. 35

MOTION
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Suite à l’accident nucléaire de Fukushima, le Conseil national a accepté un postulat
Leutenegger (plr, ZH) demandant au Conseil fédéral de réexaminer sa stratégie
énergétique en établissant le potentiel technique et économique des alternatives à
l’option nucléaire (énergie hydraulique, centrales de pompage-turbinage, énergie
éolienne, énergie solaire, biomasse, géothermie, couplage chaleur-force et efficacité
énergétique). 36

POSTULAT
DATUM: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

En adoptant une motion Leutenegger(plr, ZH), les chambres ont chargé le
gouvernement de déterminer le niveau à partir duquel la sécurité de
l’approvisionnement en électricité est assurée. 37
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Suite à l’adoption d’une motion Leutenegger (plr, ZH), le Conseil fédéral a été chargé de
lancer une révision de la loi sur l'aménagement du territoire et du droit fiscal afin de
créer des incitations et des conditions favorables quant à l’accélération de
l'assainissement énergétique des bâtiments. Le gouvernement avait pourtant
recommandé aux Chambres fédérales de rejeter ce texte. 38

MOTION
DATUM: 13.12.2012
LAURENT BERNHARD

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
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Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
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Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 39

Wasserkraft

Le Conseil des Etats a débattu du projet d’augmentation de la limite supérieure de la
redevance hydraulique élaboré par sa CEATE. La commission a proposé de modifier la
loi fédérale sur les forces hydrauliques afin d’adapter progressivement le taux maximal
de la redevance à l’évolution des conditions-cadres, notamment à celle de l’indice
suisse des prix à la consommation. Procédant par étapes quinquennales, il s’agit de
faire passer ce taux de 80 à 100 francs par kilowatt théorique entre 2011 et 2015, puis à
110 francs de 2016 à 2020. Cette adaptation est censée générer une hausse des
recettes des communautés concédantes de 150 millions de francs par année. Les
collectivités publiques concernées auront cependant la possibilité, à l’avenir, de
décider si elles veulent percevoir le taux maximal fixé par la Confédération. Le Conseil
fédéral a émis un avis favorable, tout en appelant à une certaine prudence en raison du
contexte de hausse du prix de l’électricité.

En plénum, les discussions ont principalement porté sur l’échéancier de l’adaptation.
Les sénateurs ont décidé d’en accélérer le rythme en fixant le passage à 110 francs par
kilowatt théorique à 2015, selon une proposition Freitag (plr, GL). Dans le même sens, la
chambre haute a en outre confié au Conseil fédéral la tâche de présenter un nouveau
projet d’acte législatif pour le taux applicable à partir du 1er janvier 2020.

Au Conseil national, la CEATE-CN a quant à elle proposé de lier au projet de son
homologue des Etats l’initiative Bourgeois (plr, FR) visant à accroître les ressources
destinées à la rétribution à prix coûtant du courant vert (RPC). Elle a ainsi joint à la
hausse de la redevance hydraulique un projet de modification de la loi sur l’énergie
prévoyant le doublement de la redevance pour la RPC (1,2 centime par kWh) pour
atteindre un montant de 700 millions de francs par an. En plénum, la minorité UDC et
PLR de la commission a rejeté tout lien entre les deux projets et dénoncé une
manœuvre ourdie conjointement par la gauche et les députés provenant des cantons
de montagne visant à imposer deux projets qui ne recueilleraient pas forcément le
soutien d’une majorité s’ils étaient traités séparément. À l’inverse, les partisans de la
réunion des deux dossiers ont plaidé que le lien résidait dans la nécessité de valoriser
les énergies indigènes et renouvelables. Par 112 voix contre 65, la chambre basse a
rejeté la proposition de non entrée en matière Rutschmann (udc, ZH). Lors de la
discussion par article, elle a suivi le Conseil des Etats sur le projet d’augmentation de la
redevance hydraulique, rejetant la proposition de la majorité de sa commission de
ramener l’augmentation à 95 francs jusqu’en 2015 et 105 francs jusqu’en 2020. Au
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terme d’un débat animé au sujet de la modification de la loi sur l’énergie, le Conseil
national a préféré suivre une minorité Leutenegger (plr, ZH) que la majorité de sa
commission et décidé, par 99 voix contre 93, de limiter à 0,9 centime par kWh le
supplément destiné à la RPC. Les députés ont en outre introduit des allégements pour
les entreprises à forte consommation électrique, qui pourront demander le
remboursement total ou partiel du supplément payé. Au vote sur l’ensemble, ils ont
adopté le projet par 135 voix contre 49. 40

Nachdem der Bundesrat in seiner Botschaft vom Mai 2018 vorgeschlagen hatte, das
derzeit befristete Wasserzinsmaximum doch nicht auf CHF 80 pro Kilowatt
Bruttoleistung zu senken, sondern dieses in der Höhe von CHF 110 bis ins Jahr 2024
beizubehalten, zeigte sich im August auch die UREK-SR mit zehn zu zwei Stimmen mit
diesem Entscheid einverstanden. Eine Senkung des Wasserzinsmaximums hätte gemäss
deren Befürwortern den Vorteil, dass Wasserkraftwerksbetreiber entlastet und
Arbeitsplätze in den Bergregionen gesichert würden. Dem gegenüber standen jedoch
die Randregionen, die in der Vernehmlassung ein finanzielles und regionalpolitisches
Interesse an angemessen hohen Wassernutzungsentschädigungen geltend gemacht
hatten. Im Zentrum der bundesrätlichen Vorlage steht erstens die Änderung des
Wasserrechtsgesetzes mit der Weiterführung des oben erwähnten Zinses bis ins Jahr
2024. Zweitens soll gleichzeitig die von der nationalrätlichen Energiekommission
eingereichte Motion (14.3668) zur Wasserzinsregelung nach 2019 abgeschrieben
werden. Als dritter Punkt sah der Bundesrat in seinem Entwurf vor, dass bei
Investitionen in Wasserkraftanlagen die Wasserzinsen für einen Zeitraum von zehn
Jahren entfallen sollen. Damit soll ein gewisser Fördermechanismus für den Ausbau der
Wasserkraft Einzug haben. Als vierter Punkt sollen die Behördenzuständigkeiten bei der
Wasserkraftnutzung von Grenzgewässern präzisiert werden. Mit diesen vier Vorschlägen
des Bundesrates zeigte sich eine Mehrheit der Kommission einverstanden. In Ergänzung
zum bundesrätlichen Entwurf verlangte die Kommissionsmehrheit jedoch fünftens,
dass nach 2024 bei der Regelung der Wasserzinsabgabe ein fixer und ein variabler Teil
erarbeitet werden soll. Als letztes Element der Vorlage verlangte die
Kommissionsmehrheit zusätzlich, dass die bestehenden Regelungen weitergeführt
werden sollten, falls in der Revision des StromVG kein marktnahes Strommarktmodell
termingerecht in Kraft treten würde. Die UREK-SR nahm die gesamte Vorlage
schliesslich einstimmig bei einer Enthaltung an.

Obwohl es sich bei dieser Vorlage nur um eine Übergangsvorlage handelte, sorgte das
Thema Wasserrechtsgesetzesänderung in der Herbstsession 2018 im Ständerat für viel
Diskussionsstoff. Dabei wurden drei grosse Konflikte ersichtlich: Der erste Konflikt
behandelte die Frage nach der Höhe des Wasserzinsmaximums selber. Eine
Kommissionsminderheit Luginbühl (bdp, BE) plädierte im Rat dafür, das Maximum in
Art. 49 Abs. 1 WRG nicht bei CHF 110 zu belassen, sondern dieses auf CHF 90 zu senken.
Die Minderheit begründete dies damit, dass die Probleme der Wasserkraft nicht einfach
nur auf ruinöse Unternehmensstrategien zurückzuführen seinen, wie dies gemäss
Martin Schmid (fdp, GR) die Mehrheit der Kantone in der Vernehmlassung angedeutet
hatte, sondern die Wasserzinsabgaben mit einem Anteil von beinahe einem Drittel der
Gestehungskosten einfach zu hoch seien und die Wasserkraftwerke dadurch
belasteten. Mit einer Senkung des Wasserzinses und der damit verbundenen
Unterstützung der Unternehmen könnten zudem Arbeitsplätze in den Randregionen
gesichert werden. Im internationalen Vergleich sei die Abgabe zudem viel zu hoch und
die Idee des Wasserzinses, einer Abgabe der Konsumenten an die Berggebiete, sei
schon in der NFA eingebunden. Gerade letzteres Argument konterte aber
beispielsweise Thomas Hefti (fdp, GL) vehement und unterstrich, man dürfe die NFA
und den Wasserzins nicht gegeneinander ausspielen, da dies zwei völlig verschiedene
Instrumente seien. 
Befürworter der 110-Franken-Obergrenze deuteten darauf hin, dass die jeweiligen
Kantone nicht gezwungen seien, die CHF 110 einzufordern. Sie könnten auch einen viel
tieferen Wasserzins berechnen, um die Wasserkraftwerke nicht aufs Spiel zu setzen und
sich dadurch selber zu schaden. Genannt wurden in der Diskussion beispielsweise die
Kantone Jura mit einem sehr tiefen Wasserzins von nur CHF 40 oder der Kanton Waadt
mit CHF 80. Einige Ratsmitglieder waren zudem der Meinung, dass eine Senkung des
Wasserzinses die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen nicht stärke und
man vielmehr auch auf das interne Verrechnungswesen schauen müsse. 
Die zwei weiteren Konflikte fanden sich in Art. 49 Abs. 1bis WRG. Gegenüber dem
Entwurf des Bundesrates hatte die Kommissionsmehrheit – wie schon in der Einleitung
angedeutet – zwei zentrale Änderungen vorgenommen. Eine davon war, dass sie im
Gesetz verankern wollte, dass der Bundesrat für die Zeit nach dem 1. Januar 2025 den
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Wasserzins aus einem fixen und einem variablen Teil zusammenzusetzen habe. Bei
guter Geschäftslage würden so dank des variablen Teils den Bergkantonen grössere
Einnahmen zukommen, während in schlechten Zeiten die Wasserkraftunternehmen
weniger stark mit den Wasserzinsen belastet würden. Auch Bundesrätin Doris Leuthard
begrüsste die Festlegung dieser Ausgestaltungsvariante, da die Wissenschaft schon jetzt
erklärte, dass dies wohl die beste Variante sei und der Bund so viel Aufwand einsparen
könnte. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte dem Rat jedoch, dem Bundesrat
keine Vorgabe bei der Ausgestaltung des zukünftigen Wasserzinses im Rahmen der
Revision des StromVG zu machen. 
Zuletzt gab auch die von der Kommissionsmehrheit ergänzte Klausel im selben Absatz
zu reden, die besagt, dass das aktuelle Wasserzinsmaximum automatisch ab dem 1.
Januar 2025 verlängert würde, sollte das neue Strommarktmodell nicht rechtzeitig in
Kraft treten. Gegen eine solche, ihrer Meinung nach überflüssige, automatische
Weiterführung des bisherigen Regimes wehrten sich Roland Eberle (svp, TG) sowie
Robert Cramer (gp, GE). Diese Klausel sei ein falscher Anreiz, kein neues Marktmodell zu
schaffen, da den Bergkantonen bei einer Verweigerung neuer Marktmodelle eine
Weiterführung der bisherigen Praxis gesichert wäre. Für diese Automatisierung sprach
sich hingegen unter anderen Werner Hösli aus. Er argumentierte, dies sei eine
unbürokratische und effiziente Lösung, die eine erneute Debatte um den Wasserzins
bei Ausstehen eines neuen Marktmodells verhindern könne. 
In den Detailabstimmungen folgte die Mehrheit der kleinen Kammer in allen Anliegen
der Kommissionsmehrheit. So sprach sich der Ständerat mit 30 zu 13 Stimmen dafür
aus, das Wasserzinsmaximum bei CHF 110 zu belassen. Betreffend die Einführung des
flexiblen Wasserzinses fand sich eine knappe Mehrheit mit 22 gegen 20 Stimmen. Die
automatische Verlängerung des Wasserzinsmaximums erachteten 20 Ständerätinnen
und Ständeräte als sinnvoll, während sich 15 gegen eine solche aussprachen und fünf
sich in dieser Frage enthielten. Stillschweigend folgte der Rat in den übrigen
Bestimmungen dem Antrag der UREK-SR und schrieb auf Vorschlag des Bundesrates die
Motion der UREK-NR (Mo. 14.3668) ab. In der Gesamtabstimmung herrschte nebst fünf
Enthaltungen aber Einigkeit. 41

Erdöl und Erdgas

Le Conseil national ne souhaite pas encourager les installations de couplage chaleur-
force alimentées par des énergies fossiles. Il a rejeté sans discussion une motion
Leutenegger (plr, ZH) en ce sens, suivant la recommandation du Conseil fédéral qui
jugeait cet encouragement incompatible avec la stratégie de réduction des émissions
de CO2. 42

MOTION
DATUM: 11.12.2009
NICOLAS FREYMOND

In der Wintersession 2018 lehnte der Ständerat (mit 20 gegen 12 Stimmen bei einer
Enthaltung) die Standesinitiative des Kantons Genf ab, die ein 25-jähriges Moratorium
für die Exploration, die Förderung und den Import von Schiefergas verlangte. Somit
folgte die kleine Kammer dem Votum seiner vorberatenden UREK-SR, die unter dem für
die Mehrheit der Kommission sprechenden Werner Hösli (svp, GL) auf die positiven
Aspekte des Erdgases, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines Schiefergasverbots
aufgrund der fehlenden Herkunftsbezeichnung, die Zuständigkeit der Kantone in
diesem Bereich sowie auf die bereits bestehenden gesetzlichen Grundlagen für den
Schutz von Mensch und Umwelt verwies. 43

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.12.2018
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

In der Differenzbereinigung zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF) folgte der Ständerat in der Herbstsession 2016 seiner Kommission,
eliminierte 8 von 10 Differenzen und hiess damit mehrheitlich die Haltung des
Nationalrates gut. Wie von der Kommission beantragt, hielt der Rat jedoch daran fest,
sich einen finanzpolitischen Spielraum zu erhalten und die Zweckbindung von 60% der
Mineralölsteuer mit der Formulierung "maximal" nicht starr einzuführen. Es sei
unüblich, einem Partikularinteresse mit einer Zweckbindung Vorrang über viele andere
Bereiche und Geschäfte zu geben und es sei nach der deutlichen Ablehnung der
Milchkuh-Initiative nicht im Sinne der Stimmbevölkerung, der Bundeskasse fix hohe
Ausgaben zu verursachen. Zudem gebe es eine solche Zweckbindung beim öffentlichen
Verkehr nicht. Gegen die Streichung des Wortes "maximal" kämpfte die Minderheit
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Hösli (svp, GL) mit den Argumenten, die Planungssicherheit sei mit einer fixen
Zweckbindung grösser und der dem Volk in der Milchkuh-Abstimmung als Teil des NAF
versprochene Netzbeschluss sei nur mit einer absoluten Zweckbindung zu finanzieren.
Mit 24 zu 21 Stimmen obsiegte der Mehrheitsantrag relativ knapp.
Auch die zweite Differenz, bei der die KVF-SR Festhalten beantragt hatte, wurde vom
Rat aufrechterhalten: Ein Antrag Föhn (svp, SZ), in der Frage des Teuerungsausgleichs
auf den Nationalrat einzuschwenken, blieb mit 40 zu 4 Stimmen (keine Enthaltungen)
chancenlos. 44

Strassenverkehr

Die periodische Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit von Autolenkerinnen und
Autolenkern soll nicht ab dem 70. Altersjahr einsetzen, sondern erst ab dem 75. Dies
verlangt eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG), welche im Juni 2015 im
Nationalrat eingereicht worden war. In den Nachbarländern gebe es trotz der EU-
Führerscheinrichtlinie 2006/126/EG keine periodische Kontrolluntersuchung der
Fahrtüchtigkeit und im Vergleich zur Schweiz auch keine nennenswerten Unterschiede
in der Unfallstatistik. Der Bund missachte die Selbstverantwortung der älteren
Autofahrer, so Nationalrat Reimann. Die KVF-NR sah indes in der periodischen
Untersuchung ab dem 70. Altersjahr keine Diskriminierung und auch keine zu grosse
Einschränkung in der Selbstverantwortung und beantragte im November 2015 mit 15 zu
9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Wobmann (svp, SO) stellte sich gegen diesen Antrag. Am 16. Dezember 2015 gab der
Nationalrat der parlamentarischen Initiative Reimann mit 97 zu 82 Stimmen bei 4
Enthaltungen Folge. Zusammen mit knappen Mehrheiten der Fraktionen von CVP und
FDP gewann die geschlossen stimmende SVP-Fraktion über die ablehnende Ratslinke.
Im April 2016 beantragte auch die KVF-SR mit 6 gegen 3 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die periodischen
Kontrolluntersuchungen ab 70 Jahren seien nicht diskriminierend, zudem sei die
Regelung im Rahmen der Via Sicura optimiert worden. Die Kommission verwies weiter
auf das eigene Kommissionspostulat, welches eine Evaluation der Via Sicura-
Massnahmen fordert. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte Folgegeben. Am 8. Juni
2016 debattierte die kleine Kammer über das Geschäft. In den Voten wurde
hauptsächlich auf die wissenschaftliche Evidenz eingegangen: Die Unfallstatistik zeige,
dass alte Fahrerinnen und Fahrer keine Risikogruppe darstellten. Konrad Graber (cvp,
LU) ging darauf nicht ein, empfahl dem Rat aber aus Effizienzgründen wie bei der
parlamentarischen Initiative Regazzi keine Folge zu geben und erst den Bericht über die
Evaluation der Via Sicura abzuwarten. Die kleine Kammer folgte entgegen diesem Votum
der Minderheit Hösli und gab der Initiative mit 22 zu 19 Stimmen (keine Enthaltungen)
Folge. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2016
NIKLAUS BIERI

Post und Telekommunikation

Nachdem der Ständerat 2009 ein Postulat Janiak (sp, BL) (09.3074) zur Überprüfung der
Frequenzreserven für Radio und TV auf Basis des Radio- und Fernseh- sowie des
Fernmeldegesetzes noch abgelehnt hatte, überwies der Nationalrat mit 116 zu 45
Stimmen im März des Berichtsjahrs den gleichlautenden Vorstoss Leutenegger (fdp,
ZH). Der Bundesrat wies vergeblich darauf hin, dass eine Überprüfung des UKW-
Frequenzbereichs und der Möglichkeiten des DAB+-Sendernetzes bereits
stattgefunden hätten. (Zum Konzessionierungsverfahren von 2009 siehe hier.) 46

POSTULAT
DATUM: 15.03.2011
SUZANNE SCHÄR
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Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Im Unterschied zu anderen im Nachgang der Volksinitiative "Sicheres Wohnen im Alter"
eingereichten Vorstössen forderte das Postulat Leutenegger (fdp, ZH) keinen
Systemwechsel in der Eigentumsbesteuerung, sondern lediglich die Prüfung von
Möglichkeiten zur steuerlichen Entlastung von Wohneigentümern mit bescheidenem
Einkommen auf bestehender gesetzlicher Grundlage. In der Herbstsession 2014
beschäftigte sich der Nationalrat mit dem Anliegen, welches nach dem Ausscheiden des
Initianten aus dem Rat von Petra Gössi (fdp, SZ) übernommen worden war. Mit 92 zu 90
Stimmen bei 5 Enthaltungen überwies die grosse Kammer das Postulat mit hauchdünner
Mehrheit. 47

POSTULAT
DATUM: 16.09.2014
MARLÈNE GERBER

Mittels Motion verlangte Filippo Leutenegger (fdp, ZH) eine Lockerung der
Bestimmungen im Stockwerkeigentumsrecht, gemäss welcher Stockwerkeigentümer
einen Ersatzneubau nicht mehr länger einstimmig befürworten müssten. In der
nationalrätlichen Behandlung wies Bundesrätin Sommaruga darauf hin, dass das
Einstimmigkeitsprinzip in gewissen Fällen nicht angewendet werde, namentlich bei
notwendigen Massnahmen, resp. wenn das Gebäude "wegen des schlechten baulichen
Zustandes nicht mehr bestimmungsgemäss genutzt werden kann" (ZGB, Art. 712f ), oder
bei sogenannten nützlichen Massnahmen, mit welchen eine "Wertsteigerung oder
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der Sache" erreicht
werden (ZGB, Art. 647d, Abs. 1). Weiteren Bedarf für Anpassungen des Rechts sähe die
Regierung im Moment nicht und sie erachte es auch als angebracht, den Schutz der
Eigentümer aufrecht zu erhalten, damit sich diese nicht gegen ihren Willen an
weitreichenden Sanierungsprojekten finanziell beteiligen müssten. Im Nationalrat fand
die durch Alec von Graffenried (gps, BE) und Josias Gasser (glp, GR) gestützte
Begründung des Motionärs, dass zusätzliche Gesetzesanpassungen notwendig seien,
damit sinnvolle energetische Massnahmen durchgeführt werden können, jedoch mit 161
unterstützenden Stimmen bei 12 Enthaltungen aus den Reihen der SP, CVP und FDP
eine breite Mehrheit. Lediglich aus den eigenen Reihen stellten sich sieben Mitglieder
gegen das Anliegen ihres Fraktionskollegen. Ganz anders lagen die Dinge im Ständerat:
Die kleine Kammer folgte ihrer einstimmigen Kommission, die in einem Bericht
ebenfalls darlegte, dass die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ihrer Ansicht
nach ausreichen würden, und beerdigte das Anliegen. 48

MOTION
DATUM: 22.09.2014
MARLÈNE GERBER

Zeitgleich mit Beschluss seiner ablehnenden Haltung gegenüber zwei Standesinitiativen
mit ähnlichen Forderungen empfahl die WAK-SR ihrem zweitberatenden Rat im Januar
2017 einstimmig die Ablehnung einer Motion der WAK-NR aus dem Jahr 2009, welche
den Steuerabzug für energetische Sanierungen älterer Bauten über mehrere Jahre
erlauben wollte. Mit im Rahmen der Energiestrategie 2050 beschlossenen Änderungen
dürften durch energetische Sanierungen verursachte Kosten nun in zwei aufeinander
folgenden Jahren steuerlich abgezogen werden. Die Fraktionsmotion geht zurück auf
eine gleichlautende Motion Leutenegger (fdp, ZH) aus dem Jahr 2007, die in einen
Prüfungsauftrag umgewandelt worden war, womit sich die WAK-NR nicht zufrieden
gezeigt hatte. Im Sommer 2009 war der Nationalrat seiner Kommission gefolgt und
hatte als Erstrat die Annahme der Motion beschlossen. 49

MOTION
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz
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Allgemeiner Umweltschutz

Das Parlament bewilligte im Jahr 2015 den Rahmenkredit für die globale Umwelt 2015-
2018, der mit CHF 147,83 Mio. beinahe so hoch ausfiel wie derjenige in der
Beitragsperiode 2011-2014 (CHF 148,93 Mio.), und stimmte damit der bundesrätlichen
Botschaft zu. Wie schon die vorangegangenen Vorlagen war auch diese in den Räten
nicht ganz unumstritten. Dem erstberatenden Nationalrat lag in der Frühjahrssession
auch für die neue Beitragsperiode ein von SVP-Vertretern gestützter Minderheitsantrag
auf Nichteintreten vor. Nach Ansicht der Minderheit würden die Gelder nach dem
Giesskannenprinzip verteilt. Es wäre effektiver, wenn weniger und gezieltere Projekte
unterstützt würden. Angesichts des verfassungsmässigen Auftrags (Art. 54, Abs. 2), der
zu internationalem Engagement zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
verpflichtet, und in Anbetracht der mehr oder weniger gleichbleibenden Kredithöhe
fand das Geschäft in den restlichen Fraktionen – mit Ausnahme einzelner FDP-
Vertreterinnen und -Vertreter – einhellige Unterstützung. Ähnlich lagen die Fronten in
der Kantonskammer: In der Gesamtabstimmung lehnten einzig die fünf SVP-Vertreter
die Vorlage ab. Auf etwas mehr Unterstützung bei bürgerlichen Ständerätinnen und
Ständeräten war hingegen der zuvor im Rat präsentierte Minderheitsantrag Hösli (svp,
GL) gestossen, der eine Kürzung des Kredits auf insgesamt CHF 129,09 Mio. beantragte
und von 12 der insgesamt 42 stimmenden Ratsmitgliedern gestützt wurde. Gemäss dem
Glarner Ständerat zeige die Schweiz im internationalen Vergleich bereits
überdurchschnittliches Engagement, welches aufgrund des starken Schweizer Frankens
heute finanziell noch mehr Wert habe als etwa noch vier Jahre zuvor. Bundesrätin
Leuthard korrigierte daraufhin die Aussage, die Währungsstärke sei für die
Beitragshöhe ausschlaggebend. Diese werde gemäss internationalen Vorgaben durch
das Bruttoinlandprodukt bestimmt. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.2015
MARLÈNE GERBER

Klimapolitik

Im April legte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur Genehmigung der in
Doha beschlossenen Änderung des Kyoto-Protokolls (Kyoto II) vor, welche die
teilnehmenden Staaten im Zeitraum 2013-2020 zu einer weiteren
Treibhausgasreduktion verpflichtet. Da sich das Parlament im Rahmen der Beratung
zum CO2-Gesetz im Jahr 2011 bereits für eine Emissionsreduktion bis 2020 im Umfang
von 20% im Vergleich zu 1990 ausgesprochen hatte, zieht die Genehmigung der
Änderung von Doha keine Gesetzesanpassungen nach sich. Dies war wohl mit ein
Grund, wieso die Vorlage im erstberatenden Ständerat auf wenig Widerstand stiess.
Nichtsdestotrotz liess es sich Werner Hösli (svp, GL) nicht nehmen, die Nicht-
Teilnahme an Kyoto II von gewichtigen Verursachern von Treibhausgasemissionen -
namentlich Kanada, Japan, China, Brasilien, Indien, Südafrika und die USA -
anzuprangern, und die zweite Verpflichtungsperiode als "Rohrkrepierer" zu
bezeichnen, der durch die "Umherreiserei" fast mehr Schadstoffe verursache als er
einsparen könne. Sowohl die Bundesrätin wie auch Kommissionssprecher
Bischofberger (cvp, AI) appellierten im Gegenzug an die Vorbildrolle der Schweiz. Mit 33
zu 6 Stimmen beschloss die Kantonskammer in der Wintersession 2014 die
Genehmigung von Kyoto II und leitete das Geschäft an den Nationalrat weiter, der sich
2014 noch nicht zur Vorlage äusserte. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.11.2014
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

01.01.89 - 01.01.19 32ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Arbeitnehmerschutz

En mai, la commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a donné
suite à une initiative parlementaire Leutenegger (plr, ZH) visant à reconnaître la licéité
d’actes délictueux en la matière à condition qu'ils soient commis dans un objectif de
sauvegarder des intérêts supérieurs et qu’ils restent circonscrits aux limites de la
proportionnalité. La CAJ du Conseil des Etats aura l’occasion de prendre sa décision
sur cette modification du Code pénal au cours de l’année prochaine. 52

ANDERES
DATUM: 31.12.2013
LAURENT BERNHARD

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Restfinanzierung von Pflegeleistungen sorgte in der Folge für mehr Unstimmigkeit,
als bis anhin erwartet werden konnte – waren sich doch beide Räte jeweils recht
schnell einig geworden über ihre jeweilige Version. Nun wollte der Ständerat aber an
seiner Fassung festhalten. Die SGK-SR schlug allerdings eine Erweiterung des
betreffenden Artikels 25a Abs. 5 vor. Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) legte die
Erwägungen der Kommission dar: Problematisch sei die Formulierung des Nationalrats
deshalb, weil sie zwar für die Patientinnen und Patienten eine Verbesserung bringen
würde, jedoch den Kantonen missfallen dürfte. Entsprechende Kritik hatte die GDK dem
Ständerat kundgetan; Grund genug für die Standesvertreterinnen und -vertreter, sich
für die Kantone einzusetzen. Kernpunkt der Kritik der GDK war, dass die vom
Nationalrat beschlossene Lösung grundsätzliche Kriterien des Föderalismus missachte:
So müsse der bezahlende Kanton eben auch die Regeln und den Umfang der
Finanzierung bestimmen können. Diese Ansicht teilte die SGK der Ständekammer und
wollte deswegen eine Präzisierung im Gesetz verankern. Die Wohnkantone müssten
demnach die Restfinanzierung nur entsprechend der Regelungen der Standortkantone
übernehmen, wenn keine innerkantonalen Pflegeheimplätze zur Verfügung stünden. Als
Alternative stand ein Einzelantrag Hösli (svp, GL) im Raum, der an der ursprünglichen
Fassung des Ständerats festhalten wollte. Das Plenum folgte seiner Kommission mit 35
Stimmen, der Antrag Hösli wurde lediglich mit 10 Stimmen unterstützt. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mittels Postulat forderte die SGK-SR den Bundesrat auf, einen Bericht mit
Empfehlungen für eine bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am
Lebensende auszuarbeiten. Dabei soll auf Themen wie Palliativ Care, ihre nachhaltige
Sicherstellung in der ganzen Schweiz, ihre Finanzierung sowie Zugang zu dieser für alle
Menschen eingegangen werden. Zudem sollen die gesundheitliche Vorausplanung, die
Sensibilisierung der Bevölkerung und der allfällige vom Bundesrat vorgesehene
Regulierungsbedarf in den Bericht einfliessen. Hintergrund des Postulats waren die
Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms 67 zum Thema «Lebensende». 
Bedingt durch die höhere Lebenserwartung nehme der Bedarf nach Angeboten für eine
würdige letzte Lebensphase und ein würdiges Sterben zu, so Paul Rechsteiner (sp, SG)
für die Kommission während der Ständeratsdebatte in der Sommersession 2018. Man
müsse dabei jedoch nicht am Nullpunkt beginnen, da durch die nationale Strategie
Palliative Care 2010-2015 bereits viel Vorarbeit geleistet worden sei. Während Werner
Hösli (svp, GL) das Postulat in einigen Punkten kritisierte – unter anderem würde mit
dem Postulat ein teurer Markt für das schmerzlose Sterben angepeilt und der Titel des
Vorstosses trage der hervorragenden Arbeit, die in diesem Gebiet getätigt werde, keine
Rechnung –, sprach sich Alain Berset im Namen des Gesamtbundesrates für das
Geschäft aus. Es sei bereits einiges in diesem Bereich gemacht worden, trotzdem gebe
es noch wichtige medizinische und ethische Herausforderungen, die bewältigt werden
müssten wie zum Beispiel die Förderung des Zugangs zu Palliativmedizin für Menschen,
die den Rest ihres Lebens zuhause verbringen wollen. Zudem dürfe man die
Komplexität in diesem Gebiet und die hohen Anforderungen an die beteiligten
Fachleute nicht unterschätzen. Stillschweigend nahm der Ständerat das Postulat an. 54

POSTULAT
DATUM: 13.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Dans le cadre du débat sur la modification du statut d'admission provisoire, la
Commission des institutions politiques du CE (CIP-CE) propose une alternative à la
motion, à savoir des adaptations ponctuelles du statut des étrangers admis à titre
provisoire. Cette proposition prend en compte le postulat 17.3271, qui visait à améliorer
l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire, mais ne va pas
aussi loin que la motion originale (17.3270) qui allait dans la direction d'une
modification plus ample du statut. Ces modifications ponctuelles visent avant tout à
éliminer les obstacles les plus importants à l'intégration dans le marché du travail, en
examinant notamment le changement du terme "admission provisoire" ainsi qu'une
facilitation des démarches pour les changements de canton à des fins d'activité
lucrative. En ce qui concerne la modification du nom, la commission n'a pas fait de
proposition, préférant s'en remettre à l'expertise du Conseil fédéral. Elle justifie la
suppression des obstacles administratifs à un changement de canton comme contre-
productif dans un contexte de mobilité professionnelle toujours plus important. Le
débat à la chambre haute a surtout tourné autour de la question de savoir si les
personnes admises à titre provisoire avaient finalement besoin d'être intégrées sur le
marché du travail, compte tenu de la précarité de leur statut. Selon le sénateur Hösli
(udc, GL), les gens au bénéfice du permis F peuvent être renvoyés à tout moment, dès
que la situation dans leur pays d'origine se stabilise au point de justifier un retour. Le
sénateur Cramer (pes, GE) a rétorqué que dans la pratique, les requérantes et
requérants admis provisoirement en Suisse y restent longtemps. Il plaide alors
l'importance d'une intégration sur le marché du travail, pour éviter que ces personnes
dépendent de l'aide sociale. Au final, seules 5 voix se sont opposées à la motion, contre
36 voix pour et 1 abstention. 55

MOTION
DATUM: 14.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

Auch in der überarbeiteten Form stiess der Entwurf auf erheblichen Widerstand. Für
die bürgerlichen Parteien stellte auch die neue Verordnung einen zu starken Eingriff in
die elterliche Erziehungsarbeit dar. Sie sahen es als übertrieben an, dass die private,
stundenweise Betreuung gegen Entgelt nur noch mit staatlicher Bewilligung erlaubt
werden sollte. Kritik gab es auch von Fachorganisationen. Die Pflegekinderaktion
Schweiz bemängelte, dass die Vorlage viel zu stark auf die Tagesbetreuung von Kindern
aus „normalen Familien“ ausgerichtet sei und der speziellen Situation von Pflegekindern
zu wenig Rechnung trage. Sie fand es bedenklich, dass Verwandte oder den Eltern nahe
stehende Personen gemäss Entwurf nur noch dann eine Bewilligung für die Aufnahme
eines Pflegekindes bräuchten, wenn es sich um eine behördliche Platzierung handelte.
Opposition gab es schliesslich auch von der Rechtskommission des Nationalrats. Sie
forderte den Bundesrat auf, die Betreuung von Pflegekindern in einer separaten
Verordnung zu regeln und trat ausserdem mit 16 zu 2 Stimmen auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger(fdp, ZH) ein, die im Zivilgesetzbuch selbst
explizit festhalten will, dass die private Kinderbetreuung keine Bewilligung erfordert. 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2010
ANDREA MOSIMANN

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Im Hinblick auf die Beratung der RTVG-Revision beschloss die ständerätliche
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen einstimmig die Einreichung eines
Postulats, welches vom Bundesrat einen Bericht zu den Service-Public-Leistungen der
SRG unter Berücksichtigung der Stellung und Funktion privater Rundfunkanbieter
fordert. Sowohl der Bundesrat wie auch der Ständerat standen dem Anliegen, welches
im Wortlaut identisch ist mit einem im Vorjahr im Nationalrat bekämpften Postulat
Leutenegger (fdp, ZH), wohlwollend gegenüber: Die kleine Kammer erachtete es im
Rahmen der Debatte über die Abgabe für Radio und Fernsehen als dringend, die
Leistungen des Service public klar zu umreissen und diese den erbrachten Leistungen
privater Anbieter gegenüberzustellen. 57

POSTULAT
DATUM: 19.06.2014
MARLÈNE GERBER
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Medienpolitische Grundfragen

Medien, insbesondere das Fernsehen dienen den Parteien und ihren Exponenten auch
als Wahlkampfmotoren und Plattformen für die Eigendarstellung. Der Kampf um die
knappe Aufmerksamkeit der Leser- und Wählerschaft wird zunehmend in der
Medienarena ausgetragen und ist während intensiven Phasen wie Wahlkämpfen
besonders heftig. Auf Sat1 Schweiz wurde im August „Filippos Politarena“ neu lanciert,
was auf ein breites Medienecho traf, weil ein aktiver Politiker als Moderator einer
Diskussionssendung fungierte. 58

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.08.2011
DEBORA SCHERRER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An der Delegiertenversammlung in Zofingen (AG) machte Parteipräsident Schweiger –
nicht zuletzt im Hinblick auf die Sololäufe von Neu-Nationalrat Filippo Leutenegger (ZH)
– klar, dass er von seiner Partei künftig einen einheitlichen Auftritt erwarte. Vor einem
Sachentscheid seien Meinungsvielfalt und Debatten erwünscht, nach der Ausmarchung
aber dürfe es kein Abweichlertum mehr geben. Mit 257:10 Stimmen bei 2 Enthaltungen
beschlossen die Freisinnigen die Ja-Parole zur NFA, die im November zur Abstimmung
kam, und mit 263:25 Stimmen bei einer Enthaltung resp. 250:45 Stimmen die Annahme
der Einbürgerungsvorlagen. Die Konferenz der Kantonalpräsidenten hatte die Nein-
Parole zur Post-Initiative herausgegeben. Hauptgeschäft der Delegiertenversammlung
bildete aber der Ausbau der Führungsstrukturen der Partei. Neu ins Vizepräsidium
gewählt wurde der Kantonalpräsident der Walliser FDP, Léonard Bender. Er teilt sich
das Amt mit der Tessiner Regierungsrätin Marina Masoni, die Gabriele Gendotti ablöste.
Bestätigt wurden zudem der Zürcher Nationalrat Ruedi Noser und seine Ausserrhoder
Kollegin Marianne Kleiner, die neu als Stellvertreterin Schweigers amtiert. Ausserdem
nahmen Daniel Helfenfinger (SO) als Vertreter der Jungpartei sowie Marianne Dürst (GL)
für die FDP-Frauen im siebenköpfigen Spitzengremium Einsitz. Die FDP-Frauen wählten
mit der früheren FDP-Sprecherin Barbara Perriard erstmals eine eigene
Generalsekretärin. Schliesslich bestellten die Freisinnigen einen für die politische
Aussenwirkung der Partei zuständigen Koordinationsausschuss, der die
Bundeshausfraktion stärker in die Führungsarbeit einbindet, sowie die mit 15 neuen
Mitgliedern aufgestockte Geschäftsleitung. 59

PARTEICHRONIK
DATUM: 24.08.2004
MAGDALENA BERNATH

Anfang März wählten die FDP-Delegierten an einem Sonderparteitag in Bern mit 228:150
Stimmen den Tessiner Fulvio Pelli zu ihrem neuen Parteipräsidenten. In seiner
Grundsatzrede beschränkte sich Pelli auf allgemeine Bekenntnisse zum Liberalismus
und Freisinn, vermittelte aber den Eindruck, Visionen entwickeln zu können und sich
besser für die pragmatische Arbeit zu eignen als sein Mitbewerber Georges Theiler (LU),
der im Vorjahr Rolf Schweiger unterlegen und von der Presse lange als geheimer Favorit
gehandelt worden war. Die der Wahl vorangegangene dreistündige, emotionale
Diskussion hatte die Gräben erahnen lassen, die durch die Partei gehen. Zürcher, Ost-
und Zentralschweizer Freisinnige hatten sich für Theiler stark gemacht, während
Tessiner, Romands, Berner, Solothurner und Basler für Pelli votiert hatten. In seiner
Antrittsrede erklärte Pelli, die FDP dürfe nicht wie die SVP auf populistische Lösungen
setzen, und – mit Blick auf die häufig von der Parteilinie abweichenden Äusserungen
Filippo Leuteneggers (ZH): wenn die Partei ihre Position einmal festgelegt habe, dürfe
sie sich keine „Philippika“ erlauben. – Zwei Wochen zuvor hatte die Geschäftsleitung
der FDP alle Mitglieder zu Loyalität gegenüber der Partei aufgerufen, dies, nachdem
bekannt geworden war, das Geschäftsleitungsmitglied Leutenegger sich mit Exponenten
der SVP, der Auns und der Schweizer Demokraten zu einer Anti-Schengen-
Strategiesitzung getroffen hatte. 60

PARTEICHRONIK
DATUM: 06.03.2005
MAGDALENA BERNATH
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Die Verluste der FDP bei den Nationalratswahlen im Oktober fielen mit minus 5 Sitzen
(-1,5 Prozentpunkte Stimmenanteil) überraschend hoch aus. Dennoch kam es nicht zu
Rücktrittsforderungen gegenüber Parteipräsident Pelli. Kritik wurde aber im rechten
Parteiflügel an Bundesrat Couchepin laut. Einige FDP-Nationalräte, darunter
Leutenegger (ZH) und Ineichen (LU), forderten Couchepin zu einem gemeinsamen
Rücktritt mit den Bundesräten Schmid und Leuenberger auf. Im liberalen Flügel der FDP
führte dies zu Protesten. Pelli forderte als Reaktion auf die Niederlage bei den
Parlamentswahlen einen einheitlicheren Kurs der FDP, die Kantonalparteien hätten ein
zu grosses Gewicht in der Partei. Zudem solle die FDP die Anzahl ihrer Themen
reduzieren. 61

WAHLEN
DATUM: 18.11.2007
SABINE HOHL

Zu innerparteilichen Differenzen kam es trotz der Bemühungen um eine klare Linie
schon bald wieder: Die FDP-Delegierten hatten die SVP-Einbürgerungsinitiative
deutlich abgelehnt. Trotzdem warben Exponenten wie Hans Hess (OW), Otto Ineichen
(LU), Filippo Leutenegger (ZH), Walter Müller (SG) und Georges Theiler (LU) für ein Ja
und nahmen gar Einsitz im überparteilichen Ja-Komitee. Philipp Müller (AG), der
„Leuchtturm“ für das Thema schlanker Staat (der sich mit Pelli darauf geeinigt hatte,
nicht im Ja-Komitee mitzumachen), vertrat am Parteitag der FDP Aargau die Ja-Position
zur Einbürgerungsinitiative, die der offiziellen FDP-Parole entsprechende Nein-Position
wurde durch eine SP-Politikerin vertreten. Gespalten blieb die Partei auch beim
Gesundheitsartikel, nach dem Ja auf nationaler Ebene beschloss eine grosse Zahl von
Kantonalsektionen die Nein-Parole. 62

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.05.2008
SABINE HOHL

Das Parlamentarierrating der NZZ zeigte, dass die FDP-Fraktion in den letzten Jahren
deutlich homogener geworden war. Auf der aufgrund des Abstimmungsverhaltens
gebildeten Skala von -10 (links) bis +10 (rechts) bewegten sich die freisinnigen
Abgeordneten zwischen +1,3 (Markwalder) und +3,8 (Leutenegger). Im Vergleich zum
Jahr 2000, als die Spannbreite noch von -1,7 bis +9,4 reichte, ist die Fraktion also
wesentlich geschlossener geworden. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich
Fraktionsmitglieder bei abweichender Meinung eher ihrer Stimme enthalten, als auf
ihrer Meinung zu beharren – so die NZZ. 63

ANDERES
DATUM: 08.01.2014
MARC BÜHLMANN
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